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Statistische Daten des Kreises Gütersloh 

I. Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte der Gemeinden 

Aus der nachfolgenden Übersicht ergeben sich die Einwohnerzahlen und Flächengrößen der 
kreisangehörigen Gemeinden nach dem Stand vom 01.01.2019. 

Stadt / Gemeinde Einwohner Fläche in km² Einwohner je km² 

Borgholzhausen 9.032 55,99 161 

Gütersloh 102.459 112,02 913 

Halle (Westf.) 21.709 69,70 312 

Harsewinkel 25.822 100,59 257 

Herzebrock-Clarholz 16.878 79,28 213 

Langenberg 8.631 38,21 225 

Rheda-Wiedenbrück 49.362 86,72 569 

Rietberg 30.986 110,31 281 

Schloß Holte-Stukenbrock 26.485 67,52 392 

Steinhagen 20.701 56,41 367 

Verl 26.120 71,37 366 

Versmold 21.709 85,57 254 

Werther (Westf.) 11.535 35,42 326 

Kreis Gütersloh 371.429 969,21 383 
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Lfd. Nr. Kreisstraße Nr. Lage der Straße Gesamtlänge 
km

1 K 1 Rheda-Wiedenbrück - Bokel 12,256
2 K 2 Rheda-Wiedenbrück - Batenhorst 5,429
3 K 3 Rheda-Wiedenbrück - Gütersloh 8,081
4 K 4 Bokel - Rietberg 4,213
5 K 5 Rheda-Wiedenbrück 2,439
6 K 6 Rheda-Wiedenbrück 4,602
7 K 7 Bokel - Druffel 7,967
8 K 8 Clarholz 0,944
9 K 9 Herzebrock - Rheda-Wiedenbrück 22,695

Neuenkirchen - Westerwiehe
10 K 10 Herzebrock 5,496
11 K 11 Greffen - Hesselteich 5,217
12 K 12 Rheda-Wiedenbrück 6,482
13 K 13 Clarholz - Harsewinkel 9,143
14 K 14 Herzebrock - Harsewinkel - Hesselteich 17,271
15 K 15 Rheda-Wiedenbrück 0,774
16 K 16 Harsewinkel - Brockhagen 7,330
17 K 17 Mastholte 2,161
18 K 19 Langenberg - Mastholte 4,104
19 K 20 Batenhorst - Rheda-Wiedenbrück 4,386
20 K 21 Versmold 3,357
21 K 22 Harsewinkel 4,591
22 K 23 Versmold - Borgholzhausen 14,779
23 K 24 Hesselteich - Bockhorst 5,235
24 K 25 Künsebeck - Borgholzhausen 13,402
25 K 26 Borgholzhause - Dissen 3,923
26 K 27 Theenhausen - Werther 9,283
27 K 28 Theenhausen 2,474
28 K 29 Steinhagen - Halle 5,833
29 K 30 Künsebeck - Halle 5,869
30 K 31 Steinhagen 1,708
31 K 32 Avenwedde - Brockhagen 10,453
32 K 33 Isselhorst - Steinhagen 5,902
33 K 34 Gütersloh - Hollen 4,250
34 K 35 Isselhorst - Friedrichsdorf 4,737
35 K 36 Verl - Avenwedde 5,691
36 K 37 Gütersloh - Avenwedde 3,780
37 K 38 Gütersloh 2,553
38 K 39 Spexard 6,257
39 K 40 Rietberg 1,974
40 K 41 Neuenkirchen - Verl 4,829
41 K 42 Westerwiehe - Verl 10,911
42 K 43 Bornholte - Schloß Holte-Stukenbrock 8,420
43 K 44 Schloß Holte-Stukenbrock 1,568
44 K 45 Kaunitz - Schloß Holte-Stukenbrock 8,106
45 K 46 Schloß Holte-Stukenbrock 4,600
46 K 47 Schloß Holte-Stukenbrock 4,338
47 K 49 Halle - Werther 3,058
48 K 50 Harsewinkel 4,087
49 K 51 Füchtorf - Versmold 3,783
50 K 52 Möhler - Herzebrock 3,901
51 K 53 Mastholte 2,551
52 K 54 Benteler 1,729
53 K 55 Lippentrup - Langenberg 5,087
54 K 56 Lippentrup - Batenhorst 3,772
55 K 57 Verl 1,400

Gesamtlängen der Kreisstraßen (Stand August 2019) 319,181

II. Verzeichnis  der  Kreisstraßen  im  Kreis  Gütersloh
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H a u s h a l t s s a t z u n g 

des Kreises Gütersloh für das Haushaltsjahr 2020 

Aufgrund der §§ 26 Abs.1 g) und § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18.12.2018 (GV. NRW. S. 759) in Verbindung mit den §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Kreistag des Kreises Gütersloh am 
xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises vo-
raussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 586.797.893 € 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 590.197.893 € 

im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 577.498.616 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
laufenden Verwaltungstätigkeit auf 569.745.595 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 6.818.970 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf 25.105.707 € 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 10.460.350 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit auf 5.311.140 € 

festgesetzt. 

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, 
wird auf 

10.369.210 € 
festgesetzt. 

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlun-
gen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 

5.710.000 € 
festgesetzt. 
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§ 4

Die Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan um 
3.400.000 € in Anspruch genommen. 

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
auf 

15.000.000 € 
festgesetzt. 

§ 6

(1) Zur Deckung des durch die sonstigen Erträge des Kreises Gütersloh nicht gedeckten Finanzbedarfs 
wird gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung von allen kreisangehörigen Städten und Gemein-
den eine allgemeine Kreisumlage von 

32,30 % 

      der für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden erhoben. 

(2) Zur Deckung des Zuschussbedarfs aus der Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe durch das 
Kreisjugendamt wird gemäß § 56 Abs. 5 der Kreisordnung von den kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine Mehrbelastung von  

19,86% 

      der für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Umlagegrundlagen der Städte und Gemeinden erhoben. 

(3) Zur Deckung des durch den Betrieb des Kreisgymnasiums in Halle (Westf.) und der P.-A- Böckstie-
gel-Gesamtschule in Borgholzhausen / Werther (Westf.) entstehenden Zuschussbedarfs werden 
von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, aus denen SchülerInnen die Schulen besu-
chen, Mehrbelastungen nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung erhoben. Die Umlagesätze für die 
Mehrbelastungen werden nach den für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen 2020 
festgesetzt auf: 

Stadt / Gemeinde Kreisgymnasium Halle (Westf.) P.-A. Böckstiegel-Gesamtschule 
Borgholzhausen/Werther 

(Westf.) 
Borgholzhausen 0,5919 % 1,7803 % 
Halle (Westf.) 1,1039 % 0,1835 % 
Harsewinkel 0,0000 % 0,0031 % 
Steinhagen 0,1431% 0,1236 % 
Versmold 0,0727 % 0,7580 % 
Werther (Westf.) 0,0657 % 1,8290 % 

(4) Die Kreisumlage ist einschließlich der Mehrbelastung in 12 Teilbeträgen zum 30. eines jeden Mo-
nats fällig. 

§ 7

(1) Für die Bewirtschaftung der den Abteilungen bereitgestellten Finanzbudgets gelten die im Haushalt 
dazu getroffenen Regelungen. Ebenso finden Berücksichtigung die Regelungen zur Budgetbildung, 
Zweckbindung und Übertragbarkeit von Mitteln. 

(2) Über- und außerplanmäßiger Aufwand innerhalb des Ergebnisplanes ist im Sinne von § 83 Abs. 2 
GO erheblich, wenn der Aufwand bei einer Teilergebnisposition auf Produktebene 250.000 € über-
schreitet. Diese Regelung gilt sinngemäß für über- und außerplanmäßige Auszahlungen der lfd. 
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Verwaltungstätigkeit im Finanzplan. Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen 
innerhalb des Finanzplanes sind nach § 83 Abs. 2 GO erheblich, wenn sie bei einer Investitions-
maßnahme (Investitionsnummer) 250.000 € überschreiten. 

(3) Überplanmäßige Ausgaben bei einer Investitionsmaßnahme (Investitionsnummer), die durch ein-
gesparte Mittel im konsumtiven Budget finanziert werden sollen, sind im Sinne von § 83 Abs. 2 GO 
erheblich, wenn sie 250.000 € überschreiten. 

(4) Über- und außerplanmäßige Ausgaben, die bei der Durchführung innerer Verrechnungen entste-
hen, gelten in jedem Fall als unerheblich. 
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Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

01    Steuern und ähnliche Abgaben 5.492.054,26 -        5.600.000 -             5.600.000 -             5.600.000 -             5.600.000 -             5.600.000 -             

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 309.737.843,56 -   327.275.658 -         356.720.432 -         372.042.997 -         381.489.651 -         393.113.274 -         

03 + Sonstige Transfererträge 10.150.440,18 -     5.985.000 -             7.009.500 -             5.497.000 -             5.497.000 -             5.497.000 -             

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44.512.808,99 -     47.433.242 -           48.264.825 -           48.899.307 -           49.485.589 -           50.100.660 -           

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 988.459,61 -           941.110 -                 972.800 -                 972.800 -                 972.800 -                 972.800 -                 

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.766.349,07 -   158.179.168 -         157.324.155 -         158.245.128 -         155.744.439 -         156.500.949 -         

07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.547.506,46 -     10.606.896 -           10.713.181 -           7.463.281 -             7.443.281 -             7.423.281 -             

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen 55.917,71 -              

10  = Ordentliche Erträge 535.251.379,84 -   556.021.074,00 -   586.604.893,00 -   598.720.513,00 -   606.232.760,00 -   619.207.964,00 -   

11 - Personalaufwendungen 82.833.311,72      89.819.679            93.365.630            94.584.871            96.141.407            97.875.667            

12 - Versorgungsaufwendungen 11.497.667,17      7.338.503              11.642.005            11.642.005            11.642.005            11.642.005            

13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 25.680.852,24      27.558.988            28.702.568            26.744.595            27.130.754            28.170.314            

14 - Bilanzielle Abschreibungen 10.566.716,69      9.927.896              10.208.116            10.208.116            10.208.116            10.208.116            

15 - Transferaufwendungen 377.533.393,35    401.056.536          423.835.739          433.244.988          438.568.111          449.068.043          

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 29.126.774,37      22.961.472            21.542.835            24.937.938            21.734.367            21.380.819            

17  = Ordentliche Aufwendungen 537.238.715,54    558.663.074          589.296.893          601.362.513          605.424.760          618.344.964          

18  = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) 1.987.335,70         2.642.000              2.692.000              2.642.000              808.000 -                 863.000 -                 

19 + Finanzerträge 198.152,88 -           193.000 -                 193.000 -                 193.000 -                 193.000 -                 188.000 -                 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 828.878,64            951.000                  901.000                  951.000                  1.001.000              1.051.000              

21  = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 630.725,76            758.000                  708.000                  758.000                  808.000                  863.000                  

22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) 2.618.061,46         3.400.000              3.400.000              3.400.000              - - 

23 + Ausserordentliche Erträge

24 - Ausserordentliche Aufwendungen

25  = Ausserordentliches Ergebnis  (=Zeilen 23 u. 24)

26  = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) 2.618.061,46         3.400.000              3.400.000              3.400.000              - - 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 15.404.677,99 -     16.360.309 -           15.558.490 -           15.672.618 -           15.787.707 -           15.903.768 -           

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: 15.404.677,99      16.360.309            15.558.490            15.672.618            15.787.707            15.903.768            

a) Verrechnung Versicherungen 971.000,00            1.046.000              1.108.000              1.133.000              1.158.000              1.183.000              

b) Verrechnung IT-System 514.876,00            490.000                  615.000                  655.000                  695.000                  735.000                  

c) Verrechnung Zuschläge Beamte 5.426.829,00         6.147.472              4.626.906              4.626.906              4.626.906              4.626.906              

d) Verrechnung Raumkosten 5.894.675,35         5.979.960              6.247.340              6.277.400              6.308.060              6.339.340              

29  = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) 2.618.061,46         3.400.000              3.400.000              3.400.000              - - 

30 - globaler Minderaufwand

31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 2.618.061,46         3.400.000              3.400.000              3.400.000              - - 

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und

Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

32 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 54.932,56 -              

33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 10.117,83               

34 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

35 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

36 = Verrechnungssaldo 44.814,73 -             

Kreis Gütersloh - Ergebnisplan 2020 - Stand November 2019
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Pos. Name Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

1  Steuern und ähnliche Abgaben 5.492.054 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000 5.600.000

2  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 303.314.088 323.033.442 352.449.736 367.772.301 377.218.955 388.842.578

3  + Sonstige Transfereinzahlungen 9.196.310 5.985.000 7.009.500 5.497.000 5.497.000 5.497.000

4  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.605.926 47.433.242 48.264.825 48.899.307 49.485.589 50.100.660

5  + Private Leistungsentgelte 1.012.495 941.110 972.800 972.800 972.800 972.800

6  +  Kostenerstattungen, Kostenumlagen 144.501.870 158.179.168 157.324.155 158.245.128 155.744.439 156.500.949

7  + Sonstige Einzahlungen 5.868.323 5.183.300 5.684.600 5.684.600 5.684.600 5.684.600

8  + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 198.153 193.000 193.000 193.000 193.000 188.000

9  = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 513.189.219 546.548.262 577.498.616 592.864.136 600.396.383 613.386.587

10  -  Personalauszahlungen -79.323.317 -84.610.697 -90.590.065 -91.829.306 -93.405.842 -95.160.102

11  -  Versorgungsauszahlungen -5.877.805 -5.850.000 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

12  -  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -25.479.877 -28.084.601 -29.307.690 -27.301.069 -27.668.474 -28.641.814

13  -  Zinsen und ähnliche Auszahlungen -828.879 -951.000 -901.000 -951.000 -1.001.000 -1.051.000

14  -  Transferauszahlungen -384.230.772 -401.056.536 -423.835.739 -433.244.988 -438.568.111 -449.068.043

15  -  Sonstige Auszahlungen -14.798.118 -20.741.247 -19.211.101 -22.582.420 -19.223.755 -19.114.530

16  = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -510.538.768 -541.294.081 -569.745.595 -581.808.783 -585.767.182 -598.935.489

17  = Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.650.451 5.254.181 7.753.021 11.055.353 14.629.201 14.451.098

100 Teilfinanzplan

101 Einzahlungen  a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 4.344.929 4.038.300 4.065.170 4.956.355 3.894.410 2.378.710

102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 70.114 145.900 145.900 145.900 145.900 145.900

103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 7.862 8.900 7.900 7.900 7.900 7.900

104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten

105 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.839.453 0 2.600.000 23.700.000 24.500.000 22.700.000

106 = Summe der investiven Einzahlungen 6.262.358 4.193.100 6.818.970 28.810.155 28.548.210 25.232.510

107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden -284.973 -485.000 -535.000 -535.000 -535.000 -535.000

108 Auszahlungen Baumaßnahmen -8.074.676 -5.708.900 -9.145.850 -6.765.000 -3.710.000 -3.490.000

109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen -2.713.155 -3.971.077 -4.038.257 -3.114.727 -2.518.465 -2.389.837

110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen -3.009.000 -5.919.900 -8.261.500 -8.017.500 -8.017.500 -8.017.500

111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen -2.627.928 -1.320.000 -2.920.000 -24.100.000 -25.000.000 -23.000.000

112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV -167.304 -95.420 -205.100 -196.300 -196.300 -196.300

113 = Summe der investiven Auszahlungen -16.877.036 -17.500.297 -25.105.707 -42.728.527 -39.977.265 -37.628.637

114 Saldo Investitionstätigkeit    (Einzahlg-Auszahlg) -10.614.678 -13.307.197 -18.286.737 -13.918.372 -11.429.055 -12.396.127

240  = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag -7.964.227 -8.053.016 -10.533.716 -2.863.019 3.200.146 2.054.971

250 + Einzahlung aus der Aufnahme Investitionskredite 3.132.059 15.398.900 10.460.350 6.000.850 4.360.970 2.832.429

251 + Einzahlung aus der Aufnahme Liquiditätskredite

260 - Auszahlung für Tilgung von Investitionskrediten -5.740.755 -5.070.000 -5.311.140 -5.230.000 -6.081.540 -5.261.629

261 - Auszahlung für Tilgung von Liquiditätskrediten

270  = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -2.608.696 10.328.900 5.149.210 770.850 -1.720.570 -2.429.200

280  = Änderg d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln -10.572.924 2.275.884 -5.384.506 -2.092.169 1.479.576 -374.229

290  + Anfangsbestand an Finanzmitteln 23.363.433 10.000.000 13.400.000 8.015.494 5.923.325 7.402.901

300 +/- Saldo aus durchlaufenden Posten 1.339.132

310  =Liquide Mittel (=Zeilen 280, 290 u. 300) 14.129.641 12.275.884 8.015.494 5.923.325 7.402.901 7.028.672

Kreis Gütersloh - Finanzplan 2020 - Stand November 2019
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Ergebnisplan/Teilergebnispositionen (TEP) Beispiele Konten/Summen
1 Steuern und ähnliche Abgaben 4020100 bis 4099900

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen des Landes (z. B. für 
Betriebskostenförderung Kindertagesstätten,  für ÖPNV-
Zwecke), Kreisumlage 4110100 bis 4199900

3 + Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb oder innerhalb 
von Einrichtungen (Leistungen von Sozialleistungsträgern, 
Rückzahlung gewährter Hilfen, übergeleitete 
Unterhaltsansprüche)

4210100 bis 4299900

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (z. B. 
Zulassungsgebühren, Gebühren Inanspruchnahme 
Rettungsdienst usw.)

4310100  bis 4399900

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten und Pachten 4400500 bis 4469800

6 + Kostenerstattungen und  Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten (z. B. GEG), 
Erstattungen im sozialen Bereich, Elternanteile an 
Verpflegungskosten, Eigenanteile Schülerfahrtkosten 4480100 bis 4499900

7 + Sonstige ordentliche Erträge Bußgelder, Zwangsgelder, Erträge aus der Veräußerung 
von Vermögensgegenständen

4510100 bis 4582100 u.
4582300 bis 4582320 u.
4583310 bis 4599900

8 + Aktivierte Eigenleistungen 4710100 bis 4719800
9 +/- Bestandsveränderungen 4720100 bis 4799900

10 = ordentliche Erträge Summe TEP 1 bis 9
11 - Personalaufwendungen originäre, steuerbare Personalkosten 5000500  bis 5099900

12 - Versorgungsaufwendungen
Versorgungsaufwendungen, Pensionsrückstellungen, 
Beihilfen etc. für ehemalige Beschäftigte 5110100 bis 5199900

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, 
Schülerbeförderungskosten, andere Kosten des 
Schulbetriebs, Kostenerstattungen im sozialen Bereich, IT- 
Fachanwendungen

5210100 bis 5299900

14 - Bilanzielle Abschreibungen 5700500 bis 5733200 u.
5751000 bis 5799900

15 - Transferaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse (z. B. im Kulturbereich, 
ÖPNV), Sozial- und Jugendhilfeleistungen

5310100 bis 5399900

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten des Geschäftsbetriebs (z.B. Porto, Telefon, 
Büromaterial), Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, 
Versicherungen, Aufwandsentschädigungen, Mietkosten

5410100 bis 5432300 u.
5432500 bis 5445000 u.
5450100 bis 5483000 u.
5488000 bis 5499900 u.
5810100 bis 5899900

17 = ordentliche Aufwendungen Summe TEP 11 bis 16
18 = ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) Summe TEP 10 und 17
19 + Finanzerträge Zinserträge, Dividenden 4610100 bis 4699900
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsaufwand aus der Aufnahme von Darlehen 5510100 bis 5599900
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) Summe TEP 19 und 20
22 = Eregebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 

u. 21)
Summe TEP 18 und 21

23 + Ausserordentliche Erträge 4582200, 4583110
4900100 bis 4999959

24 - Ausserordentliche Aufwendungen 5446000 u. 5484000
5910100 bis 5999950

25 = Ausserordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 u. 24) Summe TEP 23 und 24

26 Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Internen 
Leistungesbeziehungen (=Zeilen 22 u. 25)

Summe TEP 22 und 25

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 9000500 bis 9000590

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
9000700 bis 9000790

29 = Jahresergebnis Summe TEP 26, 27 und 28

30 - globaler Minderaufwand Möglichkeit der pauschalen Kürzung von Aufwendungen 
bis zu einem Betrag von 1% der Summe der orderntlichen 
Aufwendungen

31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 
(Zeilen 29 u. 30)

Summe TEP 29 und 30

Interne Erträge und Aufwendungen aus 
Raumkostenverrechnung, Verrechnung 
Personalkostenzuschlägge, fixe EDV-Kostenverrechnung

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Ergebnisplanes
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Produkt-Nr. Bezeichnung

0.1 Politische Gremien / Landrat
008 Partnerschaft Valmiera
154 Wirtschaftsförderung
700 Politische Gremien des Kreises
701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.

0.2 Polizeiverwaltung
159 Polizeiverwaltung 

0.3 Referat Presse, Kultur und Archiv
014 Kreisarchiv
015 Kultur- und Heimatpflege
250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0.4 Personalrat
709 Personalrat

0.5
007
009
011

Referat Büro des Kreistages
Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren 
Sitzungsdienst
Wahlen 

0.6 Gleichstellungsstelle
020 Gleichstellung für Frau und Mann

0.7
025

Referat Revision und Datenschuz 
Revision und Datenschutz

1.0 Leiter/in Dezernat 1
720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.

1.2 Abteilung - Personal und Organisation
003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling
017 Personalwesen
018 Erstattungshaushalt Personal
600 Verrechnung Personalkostenzuschläge
603 Altersteilzeitrückstellungen

1.3 Abteilung - Zentrale Dienste und IT
004 Informationstechnologien (IT)
006 Zentrale Dienste
023 Betriebliches Gesundheitsmanagement

1.4 Abteilung - Gebäudewirtschaft
028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)
029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)
030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)
601 Raumkostenverrechnung

1.5 Abteilung - Finanzen
031 Haushaltssteuerung
032 Haushaltsausgleich
038 Kreiskasse

Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung
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Produkt-Nr. Bezeichnung

2.0 Leiter/in Dezernat 2
740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.

2.1 Abteilung - Ordnung
045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten
047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen

2.2
056
059
062

Abteilung - Straßenverkehr
Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten
Verkehrslenkung und -sicherheit
Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

2.3 Abteilung - Veterinärewesen und Lebensmittelüberwachung
066 Tiergesundheit
069 Tierschutz
072 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

2.4
198
199
201
203
204
205
206
208

Abteilung - Gesundheit
Koordination und Foerderung von Beratung 
Kinder- und Jugendgesundheit 
Sozialpsychiatrische Beratung
Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankeiten 
Umwelthygiene und Umweltmedizin
Trink- und Badewasserüberwachung
Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen 
Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen 

2.5
012
042
602

Abteilung - Recht und Kommunalaufsicht 
Kommunalaufsicht und Betreuug der Mitgliedschaft
Rechtsberatung und -vertretung 
Versicherungsleistungsverrechnung

2.6 Abteilung - Bevölkerungsschutz
050 Rettungsdienst
052 Brandschutz
054 Katastrophenschutz

Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung
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Produkt-Nr. Bezeichnung

3.0 Leiter/in Dezernat 3
760 Leiter/in Dezernat 3 einschl. Vorzimmer usw.

3.1

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
238
239
240
241
242
243
244
245

Abteilung - Bildung
Schulamt für den Kreis Gütersloh
Schulverwaltung/Schulentwicklung
Kreisgymnasium Halle (Westf.)
Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule in Borgholzhausen/Werther (Westf.) 
Reckenberg-Berufskolleg Rheda-Wiedenbrück
Ems-Berufskolleg Rheda-Wiedenbrück 
Berufskolleg Halle (Westf.)
Michaelis-Schule in Gütersloh 
Regenbogenschule in Rheda-Wiedenbrück
Erich Kästner-Schule Harsewinkel 
Hermann Hesse-Schule in Gütersloh 
Kreismedienzentrum 
Sportförderung
Bildungs- und Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst 
Schule im FiLB Gütersloh
Bildungsbüro
Paul-Maar-Schule in Rietberg
Hundertwasser-Schule in Gütersloh
Martinschule in Rietberg
Mosaikschule in Gütersloh und Halle (Westf.)
Wiesenschule in Rietberg
Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh 
Reinhard-Mohn-Berufskolleg in Gütersloh
Kopernikusschule in Rheda-Wiedenbrück
Kommunales Integrationszentrum
Kommunale Koordination Übergang Schule-Beruf

3.3
179
180
181
182
183
184
185
186

Abteilung - Soziales
Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit 
Betreuungsstelle
Hilfe bei Pflegebedürftigkeit
Heimaufsicht
Hilfen bei Behinderung 
Ausbildungsförderung
Grundsicherung nach dem SGB XII 
Schwerbehindertenangelegenheiten 

3.5
351
352
353
355
356
357
358

Abteilung - Jugend
Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz 
Familienförderung und Beratungsangebote
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 
Familienunterstützende Hilfen
Hilfen außerhalb der Familie
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Interessenvertretungen, UVG-Leistungen und Elterngeld

Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung
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Produkt-Nr. Bezeichnung

4.0 Leiter/in Dezernat 4
780 Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.

4.1
110
112
113
114
115
118

Abteilung - Geoinformation, Kataster und Vermessung 
Erhebung von Geobasisdaten
Führung des Liegenschaftskatasterns
Bereitstellung von Geobasisdaten
Geodatenmanagement (GDM)
Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) 
Immobilienwerte

4.2
120
124
125
129
131

Abteilung - Bauen, Wohnen, Immissionen 
Baugenehmigungen und Beratung 
Bauüberwachung
Immissionsschutz
Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen 
Wohnungsbauförderung

4.4 Abteilung - Tiefbau
135 Wasserrechtliche Bescheide
136 Allgemeine Gewässeraufsicht
138 Gewässer  
141 Bauvorbereitung
142 Bauausführung
143 Straßenunterhaltung/-verwaltung 
156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

4.5
147
151
152
153
157 
158

Abteilung - Umwelt
Abfallwirtschaft und Bodenschutz 
Landschaftspflegemaßnahmen 
Naturschutzrechtliche Entscheidungen 
Koordinierungsstelle Energie und Klima
Mobilität
Kreisplanung

Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung
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Produkt-Nr. Bezeichnung

5.0 Leiter/in Dezernat 5 einschl. Vorzimmer usw
800 Leiter/in Dezernat 5 einschl. Vorzimmer usw

5.1 Abteilung - Steuerung
188 Steuerung

5.2 Abteilung - Arbeit
189 Arbeit

5.3 Abteilung - Arbeit und Ausbildung
190 Arbeit und Ausbildung

5.4
191
192
193

Abteilung - Materielle Hilfen 
Materielle Hilfen - kommunale Leistungen 
Materielle Hilfen - Bundesleistungen 
Bildung und Teilhabe

Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung

13



Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung
Produkt-Nr. Bezeichnung des Produktes

003 Organisationsberatung, -unterstützung, Controlling
004 Informationstechnologien (IT)
006 Zentrale Dienste
007 Allgemeine Repräsentation, Ordensverfahren
008 Partnerschaft Valmiera
009 Sitzungsdienst
011 Wahlen und Betreuung von Mitgliedschaften
012 Kommunalaufsicht
014 Kreisarchiv
015 Kultur- und Heimatpflege
017 Personalwesen
018 Erstattungshaushalt Personal
020 Gleichstellung für Frau und Mann
023 Betriebliches Gesundheitsmanagement
025 Revision und Datenschutz
028 Technisches Gebäudemanagement (TGM)
029 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (IGM)
030 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)
031 Haushaltssteuerung
032 Haushaltsausgleich
038 Kreiskasse
042 Rechtsberatung und -vertretung
045 Ordnungs-, Gewerbe- und Personenstandsangelegenheiten
047 Jagd- und Fischereiangelegenheiten
048 Ausländerangelegenheiten, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen
050 Rettungsdienst
052 Brandschutz
054 Katastrophenschutz
056 Fahrzeugzulassungen und Halterpflichten
059 Verkehrslenkung und -sicherheit 
062 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
066 Tiergesundheit
069 Tierschutz
072 Schlachttier- und Fleischuntersuchung
074 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
110 Erhebung von Geobasisdaten
112 Führung des Liegenschaftskatasterns
113 Bereitstellung von Geobasisdaten
114 Geodatenmanagement (GDM)
115 Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
118 Immobilienwerte
120 Baugenehmigungen und Beratung
124 Bauüberwachung
125 Immissionsschutz
129 Zentrale Dienste Bauen, Denkmal, Submissionen
131 Wohnungsbauförderung
135 Wasserrechtliche Bescheide
136 Allgemeine Gewässeraufsicht
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Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung
Produkt-Nr. Bezeichnung des Produktes

138 Gewässer  
141 Bauvorbereitung
142 Bauausführung
143 Straßenunterhaltung/-verwaltung 
147 Abfallwirtschaft und Bodenschutz 
151 Landschaftspflegemaßnahmen 
152 Naturschutzrechtliche Entscheidungen 
153 Koordinierungsstelle Energie und Klima 
154 Wirtschaftsförderung
156 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
157 Mobilität
158 Kreisplanung
159 Polizeiverwaltung 
160 Schulamt für den Kreis Gütersloh
161 Schulverwaltung/Schulentwicklungsplanung
162 Kreisgymnasium Halle (Westf.)
163 Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule 
164 Reckenberg-Berufskolleg Rheda-Wiedenbrück
165 Ems-Berufskolleg Rheda-Wiedenbrück 
166 Berufskolleg Halle (Westf.)
167 Michaelis-Schule in Gütersloh 
168 Regenbogenschule in Gütersloh 
169 Erich Kästner-Schule Harsewinkel 
170 Hermann-Hesse-Schule in Gütersloh
171 Kreismedienzentrum 
172 Sportförderung
173 Bildungs- und Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst
174 FiLB in Gütersloh
175 Bildungsbüro
176 Paul-Maar-Schule in Rietberg
177 Hundertwasser-Schule in Gütersloh
179 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit
180 Betreuungsstelle
181 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit
182 Heimaufsicht
183 Hilfen bei Behinderung 
184 Ausbildungsförderung/Unterhaltssicherung 
185 Grundsicherung nach dem SGB XII
186 Schwerbehindertenangelegenheiten 
188 Steuerung
189 Arbeit
190 Arbeit und Ausbildung
191 Materielle Hilfen - kommunale Leistungen 
192 Materielle Hilfen - Bundesleistungen 
193 Bildungs- und Teilhabepaket
198 Koordination und Foerderung von Beratung 
199 Kinder- und Jugendgesundheit 
201 Sozialpsychiatrische Hilfen
203 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankeiten 
204 Umwelthygiene und Umweltmedizin
205 Trink- und Badewasserüberwachung
206 Berufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen 
208 Amts- und gerichtsärztl. Gutachten, Stellungnahmen 
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Übersicht über die Produkte der Kreisverwaltung
Produkt-Nr. Bezeichnung des Produktes

238 Martinschule in Rietberg
239 Mosaikschule in Gütersloh/Halle (W.)
240 Wiesenschule in Rietberg
241 Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh 
242 Reinhard-Mohn-Berufskolleg in Gütersloh 
243 Kopernikusschule
244 Kommunales Integrationszentrum
245 Kommunale Koordination Übergang Schule-Beruf
250 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
351 Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
352 Familienförderung und Beratungsangebote
353 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
355 Familienunterstützende Hilfen
356 Hilfen außerhalb der Familie
357 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
358 Interessenvertretungen, UVG-Leistungen und Elterngeld
600 Verrechnung Personalkostenzuschläge
601 Raumkostenverrechnung
602 Versicherungsleistungsverrechnung
603 Altersteilzeitrückstellungen
700 Politische Gremien des Kreises
701 Landrat einschl. Vorzimmer usw.
709 Personalrat
720 Leiter/in Dezernat 1 einschl. Vorzimmer usw.
740 Leiter/in Dezernat 2 einschl. Vorzimmer usw.
760 Leiter/in Dezernat 3 einschl. Vorzimmer usw.
780 Leiter/in Dezernat 4 einschl. Vorzimmer usw.
800 Leiter/in Dezernat 5 einschl. Vorzimmer usw
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BERICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN AUFGABENBEREICHE DES KREISES GÜTERSLOH 

AUF BASIS DES HAUSHALTSPLANENTWURFES DES KREISES GÜTERSLOH 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020 

Dem Haushaltsplan ist nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ein Vorbericht beizufü-
gen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte der Haushaltsplanung 2020. Zudem ent-
hält der Vorbericht die wesentliche Zielsetzung der Planung für die dem originären Planungsjahr 
(2020) folgenden 3 Jahre (mittelfristige Finanzplanung). 

Der Vorbericht umfasst unter anderem den folgenden Bericht über die wesentlichen Aufgabenberei-
che des Kreises Gütersloh. 

1. Haushaltsvolumen Ergebnisplan, wesentliche Zielsetzung

Der Haushaltsplanentwurf 2020 weist Erträge in Höhe von 586,8 Mio. € 

und Aufwendungen in Höhe von 590,2 Mio. € 

auf. 

Insofern wird der Haushalt 2020 über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 

3,4 Mio. € 

ausgeglichen. 

Mit den im Haushalt 2020 vorgesehenen Mitteln sollen neben den gesetzlichen und freiwilligen Aufga-
ben des Kreises, die in den einzelnen Teilplänen, Produkten des Haushaltes differenziert dargestellt 
sind, im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO insbesondere die nachstehenden Ziele und Strategien in 
2020 verfolgt werden: 

Digitalisierung 

Mit der Digitalisierung sind Veränderungen in allen Bereichen des Arbeitens, Lernens und Kommuni-
zierens verbunden. Insofern wird der Kreis Gütersloh die unter diesem Gesichtspunkt bereits eingelei-
teten Maßnahmen fortsetzen und neue Aktivitäten ergreifen. Dabei werden u. a. Digitalisierungsmaß-
nahmen, die im Zusammenhang mit dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ stehen, 
weiter fortgesetzt, um die Zukunftsfähigkeit der kreiseigenen Schulen weiter zu verbessern und aus-
zuweiten. Soweit dem Kreis auch aus dem Förderprogramm „Digitalpakt“ des Bundes Mittel zufließen, 
sollen auch hiermit die digitalen Ressourcen der Schulen des Kreises gestärkt werden. 
Die Digitalisierung von Prozessen wird auch in anderen Bereichen der Kreisverwaltung sukzessive 
vorbereitet und ausgeweitet. Der elektronische Rechnungsworkflow für die Finanzbuchhaltung oder 
die Einführung der E-Akte im Jobcenterbereich seien beispielhaft genannt. 

Kundenzufriedenheit 

Die Digitalisierung von Prozessen soll einen Beitrag zum weiteren Ausbau der Kundenorientierung 
des Kreises darstellten. Unabhängig vom Gesichtspunkt der digitalen Prozesstransformation bleibt die 
Kundenzufriedenheit ein wichtiges Ziel, das mit der Aufgabenerledigung erreicht werden soll. Bei-
spielhaft seien die Wartezeiten von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort oder die Bearbeitungszeit von 
Verwaltungsverfahren bis zur Entscheidungsfindung genannt. 
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2. Kreisumlagen

2019 2020 Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 

Allgemeine Kreisumlage 217,8 216,0 -1,8 
Jugendhilfeumlage 54,1 63,2 9,1 
Schulumlagen 3,2 1,6 -1,6 

Die Hebesatzgestaltung der Kreisumlagen auf Basis der erwarteten Umlagegrundlagen 2020 fällt fol-
gendermaßen aus: 

2019 2020 Abweichung 
Allgemeine 
Kreisumlage 32,78 % 32,30 % -0,48 
Jugendhilfeumlage 17,10 % 19,86 % +2,76 

3. Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage

Die wesentlichen Ursachen für die v. g. Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage 2020 lassen sich 
wie folgt zusammenfassen: 

Umlage 2019 2020 Abweichung 

Mio. € Mio. € 

Mio. € 
(-) Verbesserung 
(+) Verschlechte-

rung 
Allgemeine Kreisumlage 217,8 216,0 -1,8 

davon: 

Ergebnis Finanzausgleich -6,5 

Abteilungsbudgets 5,5 

Verbesserung der Beteiligung am 5 
Mrd. € Entlastungspaket des Bundes -0,8 

Verbesserungen insgesamt -1,8 
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Das Ergebnis innerhalb der Abteilungsbudgets wird insbesondere durch die nachstehenden Entwick-
lungen geprägt: 

Veränderung 
gegenüber 2019 

Mio. € 
(-) Verbesserung 
(+) Verschlechte-

rung 
Kosten der Unterkunft (Jobcenter) 0,9 
Bildung u. Teilhabe (Jobcenter) 0,6 
Personalaufwand 2,0 
Pensionsrückstellungen 2,6 
Abteilung Bildung 0,6 
Abteilung Soziales -0,6 
ÖPNV 1,1 
Abteilung Tiefbau -1,1 
andere -0,6 

Insgesamt: 5,5 

4. Finanzausgleich mit Landschaftsumlage, Schlüsselzuweisungen, Einheitslasten

Zum kommunalen Finanzausgleich 2020 lag bis zum Redaktionsschluss dieses Haushaltsplanent-
wurfs nur die so genannte Arbeitskreisrechnung des Landes und der kommunalen Spitzenverbände 
vor. Eine „amtliche“ Proberechnung des Landes, die insbesondere das Ist-Aufkommen der Landes-
steuern in der hier maßgeblichen Referenzperiode zum GFG 2020 (01. Oktober 2018 bis 30. Septem-
ber 2019) berücksichtigt, steht noch aus, so dass sich bei den nachfolgenden, vom Finanzausgleich 
betroffenen Haushaltspositionen noch Veränderungen ergeben können. 

Die Arbeitskreisrechnung zeigt insbesondere, dass sich die Steuerkraft der Städte und Gemeinden 
des Kreises Gütersloh im maßgeblichen Referenzzeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 deutlich unter-
halb des Landesdurchschnitts entwickelt hat: 

Steuerkraftzuwachs Referenzperiode 
2019 - 2020 

im Landesdurchschnitt + 5,2 % 

im Kreis Gütersloh + 0,3 % 
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Insbesondere diese Entwicklung trägt dazu bei, dass der Kreis Gütersloh gegenüber dem Haushalts-
jahr 2019 deutlich höhere Schlüsselzuweisungen des Landes erhält. 

2019 2020 Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 

Kreisschlüsselzuweisungen -4,5 -18,1 -13,6 
Landschaftsumlage 100,9 105,6 4,7 
ELAG-Abrechnung 3,8 4,6 0,8 
Schulumlagen (unter Be-
rücksichtigung der anteiligen 
Anrechnung der Schlüssel-
zuweisungen) -3,2 -1,6 1,6 

Insgesamt 97,0 90,5 -6,5 

Die neben den Kreisschlüsselzuweisungen aufgeführten Sachverhalte korrespondieren ebenfalls mit 
dem Ergebnis des Finanzausgleichs. 

Die Landschaftsumlage wird gegenüber dem Vorjahr um 4,7 Mio. € ansteigen, weil die Umlagekraft 
des Kreises steigt und der LWL beabsichtigt, den Hebesatz der LWL-Umlage um 0,3 %-Punkte auf 
15,45 % anzuheben. 
Der Haushalt des Landschaftsverbandes wird insbesondere durch eine weitere (die dritte) Reformstu-
fe im Bereich der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, die im Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) niedergelegt ist, geprägt. Die weitere Reformstufe verfolgt das Ziel, in der Eingliederungshilfe 
den Wechsel von der Fürsorge zur Teilhabe und Selbstbestimmung der betroffenen Menschen zu 
erreichen. Dies führt neben der grundsätzlichen Trennung von Existenzsicherungsleistungen und 
Fachleistungen u. a. zu diversen Zuständigkeitsverschiebungen innerhalb der kommunalen Familie 
sowie zu Leistungsanpassungen. Die Landschaftsverbände sind fortan zum Beispiel für die Frühförde-
rung von Kindern mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder zuständig. Diese Aufgabe 
geben die örtlichen Sozialhilfeträger ab. U. a. sind die Kreise und kreisfreien Städte als örtlicher Sozi-
alhilfeträger jetzt für die Gewährung der meisten existenzsichernden Leistungen zuständig. Hinsicht-
lich der damit verbundenen Auswirkungen auf den Kreishaushalt wird unter Ziffer 3 im Zusammen-
hang mit der Entwicklung des Finanzbudgets der Abteilung Soziales eingegangen. 

Bei der Betrachtung des Deckungsbedarfs aus dem Saldo Schlüsselzuweisungen und Land-
schaftsumlage ergibt sich in der Langzeitbetrachtung folgendes Bild: 
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Haushaltsjahr Landschafts-
umlage 

Schlüsselzu-
weisungen 

Deckungsbedarf 
durch Kreisumlage 

Mio. € Mio. € Mio. € 
2003 52,6 10,6 42,0 
2004 54,6 15,3 39,3 
2005 55,0 12,8 42,1 
2006 57,8 7,8 50,0 
2007 60,1 6,1 54,0 
2008 62,8 11,3 51,5 
2009 70,2 3,6 66,6 
2010 73,0 0,0 73,0 
2011 65,5 13,4 52,1 
2012 73,6 10,7 62,9 
2013 79,7 0,0 79,7 
2014 82,0 9,0 73,0 
2015 93,5 0,0 93,5 
2016 92,8 3,1 89,7 
2017 100,1 4,0 96,0 
2018 97,7 15,8 81,9 
2019 100,9 4,6 96,3 
2020 105,6 18,1 87,5 

Grafisch stellt sich der Verlauf des Deckungsbedarfs aus dem Saldo von Schlüsselzuweisungen und 
Landschaftsumlage in Mio. € durch die Kreisumlage seit 2002 wie folgt dar: 

Die Einheitslastenabrechnung 2018, die im Jahr 2020 relevant wird und für die Umlageverbände zu 
einer Teilrückzahlung von vor 2 Jahren erhaltenen Schlüsselzuweisungen führt, wird höher als im 
Vorjahr ausfallen. Einerseits hat der Kreis in 2018 relativ hohe Schlüsselzuweisungen erhalten, zudem 
ergibt sich nach der vorliegenden Proberechnung des Landes eine höhere Gesamtbelastung, die über 
den Steuerverbund abgerechnet wird. 

Die Schulumlagen werden gegenüber 2019 aufgrund höherer Entlastungsfaktoren aus dem Finanz-
ausgleich (u. a. Schlüsselzuweisungen) sinken, was für den Finanzierungsbereich der allgemeinen 
Kreisumlage als Mehrbelastung auftritt. 
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5. Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Aufgrund der erwarteten aktuellen Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2019 wird die geplante Inan-
spruchnahme der Ausgleichrücklage in Höhe von rd. 3,4 Mio. € nicht vollständig erforderlich. Es wird 
erwartet, ledig auf einen Betrag von rd. 1,9 Mio. € zurückgreifen zu müssen. 

Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird sich daher voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

Bestand 31.12.2018 9,7 Mio. € 
Voraussichtliche Entnahme 2019 - 1,9 Mio. € 
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019 7,8 Mio. € 
Geplante Entnahme in 2020 - 3,4 Mio. € 
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020 4,4 Mio. € 
Geplante Entnahme in 2021 - 3,4 Mio. € 
Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021    1,0 Mio. € 

6. Kosten der Unterkunft nach dem SGB II
6.1 Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft durch den Bund, Wirkungen 

des sogenannten „Überlaufs“ § 46 Abs. 10 SGB II 

Die Kalkulation des Zuschussbedarfs im Bereich der kreisumlagefinanzierten Leistungen nach dem 
SGB II wurde nicht nur von der Einschätzung der kreisspezifischen Fallzahlen- und Fallkostenentwick-
lung, sondern insbesondere von der Frage geprägt, ob der Bund die vollständige Übernahme der 
flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft (KdU) über das Jahr 2019 hinaus fortsetzt. Mitte Juni einig-
ten sich der Bund und die Länder auf eine Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlings-
bezogenen Kosten für das Jahr 2020 und das Jahr 2021. 

Zur Umsetzung der weiteren Kostenbeteiligung liegt ein Regierungsentwurf für ein Gesetz zur Beteili-
gung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 
vor, der für die Übernahme der KdU mit Fluchtbezug durch den Bund jeweils rd. 1,8 Mrd. € veran-
schlagt. Weiterhin soll mit der Fortsetzung der vollständigen Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU 
wie bisher vermieden werden, dass aufgrund der (gesamten) quotalen Beteiligung des Bundes an den 
KdU (bestehend aus: Basisbeteiligung, Fluchtbeteiligung, Beteiligung Bildung und Teilhabe, Beteili-
gung am 5 Mrd. € Entlastungspaket) eine Bundesauftragsverwaltung entsteht (= die Beteiligung soll 
49 % nicht übersteigen). Das heißt, dass im Zusammenhang mit dem kommunalen Entlastungspaket 
im Umfang von 5 Mrd. € auch in 2020 und 2021 zusätzliche Mittel über die Beteiligung an der Um-
satzsteuer an die Gemeinden fließen (= mehr als ursprünglich vorgesehen) und die Kreise aus dem 5 
Mrd. Entlastungspaket über die Beteiligung des Bundes an der KdU entsprechend weniger Mittel als 
vorgesehen erhalten. 

Der „Überlauf“ ist nach Artikel 2 des o. a. Regierungsentwurfs im Haushaltsjahr 2020 mit insgesamt 
1,364 Mrd. € veranschlagt worden (1,065 Mrd. € für 2020 zuzüglich 299 Mio. € des noch auszuzah-
lenden „Überlaufs“ aus 2018). Die Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh müssten davon folgende 
Anteile erhalten: 
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Überlauf" § 46 Abs. 10 SGB II im Haushaltsjahr 2020 

erhöhter USt-
Anteil der 

Gemeinden 
2020 

1.364.000.000 
davon entfallen auf 
NRW nach § 1 UStGemAntV : 

23,7301918% 323.679.816 
Umsatzsteueranteile Städte und Gemeinden im Kreis Güters-
loh: 
Borgholzhausen 0,000539597 174.657 
Gütersloh 0,007238914 2.343.090 
Halle 0,002288998 740.902 
Harsewinkel 0,001802978 583.588 
Herzebrock-Clarholz 0,000955662 309.329 
Langenberg 0,000259455 83.980 
Rheda-Wiedenbrück 0,003081426 997.395 
Rietberg 0,001686378 545.847 
Schloß Holte-Stukenbrock 0,001249727 404.511 
Steinhagen 0,001251674 405.142 
Verl 0,002440570 789.963 
Versmold 0,001115209 360.971 
Werther 0,000419319 135.725 
Insgesamt im Kreis GT: 0,024329907 7.875.100 
Erhöhte Umsatzsteueranteile aus dem 
Überlauf 2019 (bundesweit 1 Mrd. €) 5.773.534 
Verbesserung 2020 gegenüber 2019 2.101.566 

Die Beteiligung der Kreise an dem 5 Mrd. Entlastungspaket wird nach Artikel 3 des o. a. Regierungs-
entwurfs in 2020 voraussichtlich mit 2,7 % Bundesbeteiligung an den KdU erfolgen. Ohne Überlauf-
mechanismus wäre an dieser Stelle eine Beteiligung von 10,2 % vorgesehen, die jetzt erst ab 2022 
relevant werden soll, wenn sich der Bund aus der spezifischen Beteiligung an den flüchtlingsbedingten 
KdU zurückzieht. 

Für den Kreishaushalt 2020 ergibt sich an dieser Stelle folgende Veranschlagung (s. auch schon unter 
Ziffer 1): 

2019 
Mio. € 

2020 
Mio. € 

Abweichung 
Mio. € 

Beteiligung am 5 Mrd. Entlastungspaket -0,30 -1,10 -0,80 

Bei der Veranschlagung des Ansatzes wird neben dem v. g. Beteiligungssatz von 2,7 % die Anset-
zung der im Haushalt 2020 erwarteten (Netto-) KdU (s. nachfolgend näher Ziffer 4.2) relevant. 

Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert trotz erwarteter rückläufiger KdU daraus, dass im 
Ansatz 2019 nicht nur die geringere quotale Bundesbeteiligung 2019, sondern auch die nachträgliche 
Abwicklung des Überlaufs 2018 belastend enthalten ist. Auf gemeindlicher Ebene findet die nachträg-
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liche Abwicklung des Überlaufs 2018 erst im Haushaltsjahr 2020 mit der oben angesprochenen zu-
sätzlichen Beteiligung an der Umsatzsteuer in Höhe von bundeweit 299 Mio. € statt. 

6.2 Zuschussbedarf Kosten der Unterkunft nach dem SGB II (KdU) 

Vor dem Hintergrund der Ausführungen zu Ziffer 4.1 ergibt sich im Haushaltsplanentwurf 2020 folgen-
de Kalkulation für den Bereich KdU: 

2019 2020 Abweichung 
Mio. € 

Zuschussbedarf insgesamt 18,20 19,10 0,90 
davon: 
Landeswohngelderstattung -5,60 -5,60 0,00 
Sonstige Transfererträge -1,75 -1,75 0,00 
Übernahme Flüchtlings KdU -8,30 -6,00 2,30 
Bundesbeteiligung KdU -11,25 -10,73 0,52 
Kosten der Unterkunft 44,37 42,40 -1,97 
sonstige Leistungen 0,75 0,79 0,04 

Der Ansatz der Kosten der Unterkunft (mit und ohne Fluchtbezug) kann gegenüber dem Vorjahr mit 
1,97 Mio. € deutlich abgesenkt werden. Dazu trägt auch die gegenwärtige und auf das Planungsjahr 
2020 übertragene moderate Entwicklung der Zuwanderungszahlen bei. Dennoch erhöht sich in die-
sem Aufgabenbereich im Vergleich zum Vorjahr der Zuschussbedarf um 0,9 Mio. €, was aus allge-
meinen Kostensteigerungen im Bereich der KdU ohne Fluchthintergrund (Wohnungsmarkt) sowie 
geringeren vorjahresbezogenen Nachzahlungen des Bundes zur Abrechnung der flüchtlingsbezoge-
nen KdU, die mit der moderaten Entwicklung der fluchtbedingten Zuwanderungszahlen korrespondie-
ren, resultiert. 

7. Bildung und Teilhabe

Die erwartete Haushaltssituation für Leistungen im Bereich von Bildung und Teilhabe nach dem SGB 
II und dem Bundeskindergeldgesetz stellt sich wie folgt dar: 

Bildung und Teilhabe 2019 2020 Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 

Erträge -4,2 -4,2 0,0 
Transferaufwendungen 4,4 5,0 0,6 
davon: 
a) BuT - Ausflüge/Klassenfahrten 0,6 0,5 -0,1 
b) BuT - Schulbedarfspaket 0,9 1,0 0,1 
c) BuT - Schülerbeförderung 0,0 0,0 0,0 
d) BuT - Lernförderung 0,2 0,3 0,1 
e) BuT - Mittagsverpflegung 1,9 2,4 0,5 
f) BuT - Teilhabe a. soz. u. kulturellen Leben 0,2 0,2 0,0 
g) BuT - Schulsozialarbeit 0,4 0,4 0,0 
h) Leistungen AsylbLG 0,2 0,2 0,0 

Der Zuschussbedarf im Transferbereich der Leistungen Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und 
dem Bundeskindergeldgesetz wird voraussichtlich um rd. 0,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr steigen. 
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Auslöser dieser Entwicklung sind vor allem die aufgrund der Regelungen des neuen Starke-Familien-
Gesetzes erwarteten Ausgabesteigerungen. Leistungsausweitungen (z. B. beim Schulstarterpaket) 
und der Wegfall von Eigenanteilen (z. B. bei den Kosten für Mittagsverpflegung) geben hier den Aus-
schlag. 
Die Refinanzierung der BuT-Transferaufwendungen erfolgt ebenfalls über eine Beteiligung des Bun-
des an den Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II, indem er die Bundesbeteiligung an den 
KdU um einen Prozentsatz (BuT-Quote) erhöht. Allerdings erfolgt, anders als bei den flüchtlingsbe-
dingten KdU, keine echte Spitzabrechnung, da die BuT-Quote nicht nachträglich angepasst wird, son-
dern nur für ein laufendes Haushaltsjahr unter Heranziehung des Verhältnisses zwischen BuT-
Aufwendungen und KdU-Aufwendungen des Vorjahres. Insofern ist davon auszugehen, dass die Kos-
tensteigerungen, die mit dem neuen Starke-Familien-Gesetz verbunden sind, nicht vollständig durch 
Bundesmittel ausgeglichen werden. 
Der Landkreistag ist in dieser Hinsicht gebeten worden, diese Diskrepanz gegenüber dem Land und 
dem Bund aufzuzeigen und sich für Abhilfe einzusetzen. 

In der Übersicht stellen sich die weiteren Aufgaben- und Finanzierungsbereiche des Jobcenters wie 
folgt dar: 

Aufwand         
(in Mio. €) 

Bundes- und 
Landes-
erstattungen     
(in Mio. €) 

Zuschussbedarf / 
Kreisumlage-
finanzierung       
(in Mio. €) 

Zuschussbedarf / 
Kreisumlage-
finanzierung       
(in Mio. €) 

-Vorjahr- 
Verwaltungskosten  
(inkl. Modellprojekt für 
Zuwanderer) 

19,7 -16,7 3,0 2,9 

Eingliederungsmittel 
Bund 
(EGT) 

Passiv-Aktiv- 
Transfermittel Bund 
(PAT) 

Kommunale Eingliede-
rungsmittel 

13,5 

1,1 

0,4 

-13,5 

-1,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

0,0 

0,0 

0,3 

Materielle Bundesleis-
tungen (u.a. ALG II) 

65,6 -65,6 0,0 0,0 

Kommunale Transferleis-
tungen (KdU) 

43,2 -24,1 19,1 18,2 

Bildung und Teilhabe 
(einschl. Personal- u. 
Sachkosten f. d. Bearbei-
tung von WoGG) 

5,4 -4,2 1,2 0,6 

Dezernat 5 insgesamt 
148,9 -125,2 23,7 22,0 

Abweichungen gegenüber obiger Tabelle resultieren aus Rundungsdifferenzen 
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8. Personalkosten allgemeiner Haushalt, Stellenplan

Die Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt im Beamtenbereich die zum 01.01.2020 beschlossene 
Besoldungserhöhung um 3,20 % sowie im Bereich der tariflich Beschäftigten die beschlossene Tarif-
erhöhung zum 01.03.2020 um 1,06 %. Zudem ist eine weitere Tariferhöhung zum 01.09.2020 von 
3,20 % kalkuliert worden. 

Folgende Übersicht stellt unterteilt nach den verschiedenen Finanzierungskreisen die Entwicklung der 
monetären Personalkosten zusammenfassend dar: 

2019 2020 Abweichung 
in Mio. € in Mio. € 

monetäre Personalaufwendungen 90,56 96,59 6,03 
davon finanziert über: 
-Gebührenhaushalte u. PK-Erstattungen 18,80 21,40 2,6 
-Personalkosten Option 15,76 16,31 0,55 
-Jugendhilfeumlage 6,76 7,59 0,83 

Personalkosten allgemeiner Haushalt 49,24 51,29 2,05 

Zum Stellenplan: 

In den o.g. Entwicklungen sind neben den bereits im laufenden Haushaltsjahr 2019 vom Kreistag mit 
Wirkung für den Stellenplan 2020 beschlossen Stellenplanveränderungen auch schon weitere Stel-
lenplanveränderungen berücksichtigt, über die erst im Rahmen der Haushaltsplanberatung abschlie-
ßend entschieden werden. 

Hinsichtlich der einzelnen berücksichtigten Stellenplanveränderungen wird ergänzend auf nachfolgen-
de Tabelle verwiesen. 

Allgemeine 
Kreisumlage Jugendhilfeumlage Gebührenhaushalt 

Stellenbedarfe Stellenbedarfe Stellenbedarfe 
Bereits  
beschlossen 6,50 0,00 32,00 

davon davon davon 

je 1,0 Stelle Abt. Gebäudewirt-
schaft, Führerscheinstelle, 
Bildungsbüro 

3,0 Stellen Abt. Soziales auf-
grund Aufgabenverlagerung 
BTHG 

0,5 Stelle BdKT 

-1,0 Stelle Betreuung unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge  

je 0,5 Stelle Beratung und Ver-
mittlung Kindertagespflege und 
Kita-Bedarfsplanung 

Änderung des Gestellungsvertrages 
über die gemeinsame Nutzung der 
Kreisleitstelle  

1,0 Stelle Leitung 
29,0 Stellen Kreisleitstelle 
1,0 Stelle SG Verwaltungsangelegen-
heiten 
1,0 Stelle Personal und Organisation 
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Allgemeine 
Kreisumlage Jugendhilfeumlage Gebührenhaushalt 

Stellenbedarfe Stellenbedarfe Stellenbedarfe 
Haushaltsplan-
beratungen -6,45 0,50 -3,00 

davon davon davon 

je 1,0 Stelle Polizeiverwaltung, 
IT-Sicherheit, Wohnbauförde-
rung, Abfall- und Altlastenbera-
tung und Überwachung, Unter-
stützung Breitbandkoordinator 

0,5 Stelle Führerscheinstelle 

1,5 Stellen Abt. Gesundheit 
(insbes. Umwandlung von Ho-
norarkosten in Personalkosten) 

 + 7 Stellen 

je -1,0 Stelle Ausländerbehörde 
und Kommunales Integrations-
zentrum 

-0,5 Stelle Abt. Geoinformation, 
Kataster und Vermessung 

-5,95 Stellen Abt. Soziales (-3,0 
Aufgabenverlagerung Umset-
zung BTHG / -2,45 Frühförde-
rung / -0,5 Unterhalt) 

- 5,0 Stellen Jobcenter 

 - 13,45 Stellen 

0,5 Stelle Adoptionsvermittlungs-
stelle 

-3,0 Stellen Rettungsdienst 

Gesamt-
entwicklung 0,05 0,50 29,00 

Im Ergebnis ergibt sich im Stellenplan mit Auswirkungen auf die allg. Kreisumlage eine Stellenverän-
derung von 0,05 Stellen. Im Bereich der Jugendhilfeumlage ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von 0,5 
Stellen und im gebührenfinanzierten Rettungsbereich sind 29,0 neue Stellen im Stellenplan zu be-
rücksichtigen. Dem stehen jedoch Minderaufwendungen durch den Wegfall der bisherigen Personal-
kostenerstattungen an die Stadt Gütersloh gegenüber. Davon entfallen 71,79 % auf den Gebühren-
haushalt Rettungsdienst und 28,21 % auf den über die allgemeine Kreisumlage finanzierten Brand-
schutzbereich. 
Allerdings ist noch darauf hinzuweisen, dass sich voraussichtlich noch weitere Stellenplanverände-
rungen ergeben, die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses des Haushaltsplanentwurfes noch nicht 
abschließend entschieden waren. 
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Die Stellenentwicklung seit 2011 weist folgende Struktur auf: 

9. Pensionsrückstellungen allgemeiner Haushalt

Im Haushaltsjahr 2020 ergeben sich Mehrbedarfe insbesondere durch die Zuführung der Pensions- 
und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger.  

Insbesondere durch v.g. Aspekt erhöhen sich die Pensions- und Beihilferückstellungen für den Be-
reich der allgemeinen Kreisumlage gegenüber der Planung 2019 um rd. 2,62 Mio. €. 

2019 2020 Abweichung 
in Mio. € in Mio. € 

Pensionsrückstellungen 
Saldo aus Zuführung und Herabsetzung 5,36 7,58 2,22 
davon finanziert über: 
-Gebührenhaushalte, Jobcenter und Ju-
gendhilfe 2,14 1,74 -0,40 

Pensionsrückstellungen allgemeiner 
Haushalt 3,22 5,84 2,62 
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10. Sozialbereich

Der Zuschussbedarf der Abteilung Soziales entwickelt sich auf Basis der sogenannten Fachpositionen 
(ohne Personalkosten, Raumkosten und andere Querschnittspositionen) wie folgt: 

2019 2020 Abweichung 
Mio. € 

Zuschussbedarf Abteilung Sozia-
les 29,27 28,63 -0,64 

davon: 
Hilfe zum Lebensunterhalt 3,18 3,24 0,06 
Hilfe zur Pflege 17,88 19,79 1,91 
Hilfen bei Behinderung 6,73 4,09 -2,64 
Grundsicherung nach dem SGB XII 1,58 1,58 0,00 
sonstige Bereiche -0,11 -0,07 0,04 

Der Sozialbereich verringert seinen Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,64 Mio. €. Dabei 
ergeben sich in den verschiedenen Aufgabenbereichen der Abteilung unterschiedliche Entwicklungen.  

Der erwartete Mehrbedarf im Pflegebereich gegenüber dem Vorjahr von rd. 1,9 Mio. € resultiert im 
Wesentlichen aus Aufwands- und Fallzahlensteigerungen, die insbesondere auf erhöhte Personalkos-
ten der Leistungsanbieter aufgrund der Tarifentwicklung in der Pflege zurück zu führen sind. Darüber 
hinaus wirkt sich das Angehörigenentlastungsgesetz auf den Haushalt 2020 aus. Durch die Neurege-
lungen entfällt weitestgehend die Unterhaltspflicht von Kindern für ihre Eltern, soweit ihr jährliches 
Einkommen den Betrag von 100 T€ nicht überschreitet. Zum einen brechen dadurch Einnahmen weg, 
zum anderen ist von steigenden Fallzahlen insbesondere im stationären Bereich auszugehen. 

Aufgrund neuer gesetzlicher Zuständigkeitsregelungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen ergeben sich zwischen dem Kreis Gütersloh als örtlichem Träger der Sozialhilfe und 
dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) als überörtlichem Sozialhilfeträge Veränderungen in 
der Kostenträgerschaft.  
Insbesondere die Ausgaben für Leistungen der interdisziplinären Frühförderung und für solitäre heil-
pädagogische Maßnahmen für Vorschulkinder sowie für Leistungen der ambulanten und stationären 
Wohnhilfe für Personen, die vor Vollendung des 65. Lebensjahres nicht länger als ein Jahr im Leis-
tungsbezug waren, gehen in die Kostenverantwortung des LWL.  
Diesen Entlastungen stehen jedoch Mehrbedarfe bei den Hilfen zur Schulbegleitung gegenüber. Der 
Kreis ist ab 01.01.2020 als Sozial- bzw. Eingliederungsträger dazu verpflichtet, behinderten Schülern 
den Besuch einer ihren Bedarfen entsprechenden Schule im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht 
und zum Besuch weiterführender Schulen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang wird der Kreis 
auch für die bisher vom LWL finanzierten Annexleistungen der Eingliederungshilfe bei gleichzeitiger 
stationärer Betreuung während der Schulausbildung zuständig. 
Insgesamt kann das Produktbudget im Bereich Hilfen bei Behinderung im Saldo um rd. 2,64 Mio. € 
gegenüber dem Haushalt 2019 entlastet werden. 

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgt auch eine Zu-
ständigkeits- und damit auch Kostentrennung zwischen den Fachleistungen und den existenzsichern-
den Leistungen der vollstationären Eingliederungshilfe. Auf den Kreis als örtlichen Sozialhilfeträger 
geht die Zuständigkeit für die existenzsichernden Leistungen in diesen besonderen Wohnformen nach 
dem 3. und 4. Kapitel SGB XII über. Der vor diesem Hintergrund erwartete Fallzahlen- und Kostenan-
stieg kann jedoch durch einen allgemeinen Fallzahlenrückgang insoweit aufgefangen werden, dass 
sich entgegen der ersten Eckwerte-Überlegungen im Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt / Hilfen zur 
Gesundheit nur eine moderate Ansatzveränderung ergibt. 
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11. Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“

Die dem Kreis Gütersloh aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zufließenden Landesmittel 
(über die Programmlaufzeit insgesamt rd. 6,0 Mio. €, jeweils rd. 1,5 Mio. € in den Jahren 2017 bis 
2020) sollen vorrangig im Bereich der Digitalisierung zur Bereitstellung einer möglichst einheitlichen 
IT-Grundstruktur eingesetzt werden (vgl. DS-Nr. 4471, 4588, 4763). 

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass für die Bereitstellung 
der IT-Grundstruktur ein Budget von rd. 3,9 Mio. € benötigt wird. Da festgelegt wurde, dass der Aus-
bau der IT-Grundstruktur für die Verwendung der „Gute Schule“-Mittel erhöhte Priorität besitzt, wurden 
daraufhin zunächst geplante Baumaßnahmen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € zurückgestellt (vgl. DS-Nr. 
4763). 
Zwischenzeitlich ist mit dem Digitalpakt ein weiteres Förderprogramm seitens des Bundes verab-
schiedet worden, durch das der Kreis Gütersloh weitere Fördermittel in Höhe von rd. 3,6 Mio. € für 
Digitalisierungsmaßnahmen erwartet. Vor diesem Hintergrund sind im Rahmen der Haushaltsplanung 
2020 Maßnahmen zum Ausbau der IT-Grundstruktur an sieben Schulstandorten in Höhe von 
rd. 900 T € aus der Verwendungsplanung der „Gute Schule“-Mittel herausgenommen worden, die 
stattdessen aus den erwarteten Mitteln des Digitalpakts finanziert werden sollen. Aus diesem Grund 
können diejenigen Baumaßnahmen, die aufgrund der zuvor vollständig verplanten Fördermittel aus 
dem Programm „Gute Schule 2020“ zunächst zurückgestellt wurden, nun doch aus „Gute Schule“-
Mitteln finanziert und entsprechend umgesetzt werden. 

Zudem soll die geplante Sanierung des naturwissenschaftlichen Zentrums ebenfalls nicht mehr über 
das Förderprogramm „Gute Schule 2020“, sondern stattdessen aus EFRE-Fördermitteln finanziert 
werden. Da sich die Maßnahme jedoch erheblich verteuert hat, verbleibt es bei einem Eigenanteil des 
Kreises in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. 

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 erfolgte vor diesem Hintergrund eine Neuaufteilung der „Gute 
Schule“-Mittel zwischen der Abteilung Bildung und der Abteilung Gebäudewirtschaft. Die Mittel werden 
nun je zur Hälfte in Höhe von jeweils 3,0 Mio. € für den Bereich Digitalisierung und für den Bereich 
Sanierung bzw. Modernisierung verplant.  

Derzeit wurden sowohl das Jahreskontingent 2017 als auch das Kontingent 2018 des Förderpro-
grammes „Gute Schule 2020“ vollständig in Höhe von jeweils rd. 1,5 Mio. € abgerufen. Zusätzlich ist 
bereits ein erster Teil des Kontingents 2019 in Höhe von rd. 78 T € abgerufen worden. Der zeitlich 
etwas verzögerte, aber förderprogrammkonforme Abruf der Mittel wird durch die etwas schleppende 
Umsetzung der Maßnahmen hervorgerufen. Aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage mussten tlw. 
mehrmals Ausschreibungen vorgenommen werden, um wirtschaftlich tragbare Ergebnisse zu erzielen. 
Die endgültige Umsetzung der Maßnahmen mit entsprechender Nachweisführung gegenüber dem 
Land NRW / der NRW Bank muss für die jährlichen Zuweisungskontingente innerhalb von jeweils 4 
Jahren ab Erhalt der Mittel erfolgen. 
Das Restkontingent 2019 sowie das Kontingent 2020 sind spätestens bis Anfang November 2020 
abzurufen, um einen Verfall der Fördermittel zu vermeiden. 

12. Abteilung Bildung

Abteilung Bildung (ohne die Schulen der 
differenzierten Schulumlagen) 2019 2020 Abweichung 

Mio. € Mio. € Mio. € 

Zuschussbedarf 8,3 8,9 0,6 

Der Anstieg des Zuschussbedarfs resultiert im Wesentlichen aus Mehrbedarf für den EDV-Support 
aufgrund weiter steigender Anforderungen vor dem Hintergrund des Ausbaus der Digitalisierung im 
Schulbereich. 
Hinzu kommt die Ausweitung von Schulsozialarbeit an einigen Schulen, die bereits politisch beschlos-
sen wurde. 
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13. ÖPNV

ÖPNV 2019 2020 Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 

Zuschussbedarf 0,9 2,0 1,1 

Der Zuschussbedarf für den ÖPNV steigt gegenüber dem Vorjahr deutlich an. In 2020 werden die 
Verkehrsverträge erstmals vollständig nach dem sogenannten Bruttoprinzip abgerechnet. D. h., die 
Zuschussleistungen des Kreises an die Verkehrsunternehmen gleichen dort entstandene Defizite 
beim Betrieb der vom Kreis ausgeschriebenen Linien / Linienbündel im Nachgang aus. Die in der Ver-
gangenheit vorgenommene sogenannte Nettoförderung, die einen fixen Zuschuss des Kreises für den 
Betrieb von Linien beinhaltete, ließ sich nicht mehr aufrechterhalten. Insofern ist die ÖPNV-Förderung 
mit einer gewissen Variabilität verbunden. In dieser Hinsicht ist bei der Veranschlagung des auszu-
gleichenden Defizits für den ÖPNV im Haushalt 2020 insbesondere die Ertragssituation der Verkehrs-
unternehmen neu zu bewerten. Nach den jetzt vorliegenden Informationen über die Abrechnung der 
schon nach dem Bruttoprinzip geförderten Linien fallen die Erträge der Verkehrsunternehmen deutlich 
geringer aus als geplant und führen insofern beim Kreis Gütersloh zu einer höheren ÖPNV-
Bezuschussung. Insbesondere die Erträge aus der Schülerbeförderung gehen zurück und tragen hier-
zu signifikant zur erwarteten Haushaltsentwicklung bei. Neben dieser strukturellen Entwicklung, die 
mit rd. 0,8 Mio. € beim Mehrbedarf zu Buche schlägt, kommt hinzu, dass das Haushaltsjahr 2020 zu-
sätzlich noch mit rd. 0,3 Mio. € als Einmaleffekt aus der Abrechnung der Verkehrsleistungen 2018 
belastet wird. 

14. Tiefbau

Tiefbau 2019 2020 Abweichung 
Mio. € Mio. € Mio. € 

Zuschussbedarf 2,2 1,1 -1,1 

Dem Mehrbedarf für den ÖPNV stehen im Budget der Abteilung Tiefbau Haushaltsverbesserungen in 
etwa der gleichen Höhe gegenüber. Allerdings bringt die Budgetentwicklung keine Leistungsrückfüh-
rungen zum Ausdruck. In einer Größenordnung von 0,8 Mio. € sind Mittel, die bisher zur Straßenun-
terhaltung bzw. –instandsetzung im Ergebnisplan veranschlagt und abgewickelt worden sind, in den 
investiven Haushaltsteil verlagert worden. Die veränderte Haushaltsveranschlagung beruht auf § 36 
Abs. 5 der neuen Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), wonach die investive Haushaltszuord-
nung bei Instandsetzungs- oder Erhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdau-
er des Vermögensgegenstandes führen, erforderlich geworden ist. 
Die weitere Budgetreduzierung steht im Zusammenhang mit einem Einmaleffekt. Im Haushalt 2019 
mussten Gebühren für die Niederschlagswassereinleitung von Kreisstraßen für mehrere zurücklie-
gende Jahre geleistet bzw. nachgezahlt werden. 
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15. Bereits von den politischen Gremien des Kreises beschlossene weitere freiwillige Leis-
tungen

In den Haushaltsplanentwurf 2020 sind weitere freiwillige Leistungen eingestellt worden, die von der 
Politik bereits beschlossen worden sind. Insgesamt ergibt sich ein Aufwandsvolumen von rd. 430 T€. 

Sachverhalt DS-Nr. Betrag KA-
Termin 

Erhöhung Kreisanteil an Verbandsumlage des Zweck-
verbandes Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge DS-Nr. 4893 600,00 20.05.2019 

Zusatzbeitrag OWL GmbH DS-Nr. 4952 23.983,00 24.06.2019 
Erhöhung Zuschuss an proWi (Campus GT der FH) DS-Nr. 4955 25.000,00 24.06.2019 
Erhöhung Zuschuss Musikschule Halle DS-Nr. 4930 7.500,00 24.06.2019 
Beteiligung am Flughafen Paderborn/Lippstadt DS-Nr. 4954/2 200.000,00 25.09.2019 
Beteiligung an OWL-Kultur-Plattform DS-Nr. 4986 7.700,00 25.09.2019 
Förderung Insolvenzberatung DS-Nr. 4994 63.200,00 25.09.2019 
Schulsozialarbeit Förderschulen DS-Nr. 4796 52.500,00 25.09.2019 
Schulsozialarbeit Berufskollegs DS-Nr. 4995 46.500,00 25.09.2019 

426.983,00 

Eine Gesamtdarstellung der freiwilligen Leistungen des Kreises findet sich in der dazu beigefügten 
Übersicht. 

16. Entwicklung der Jugendhilfeumlage

Die Jugendhilfeumlage wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

2019 2020 Abweichung 
 Zuschussbedarfe Mio. € 
Jugendhilfeumlage 54,1 63,2 9,1 
davon: 
Fachpositionen 49,3 57,8 8,5 
finanzwirtschaftliche Effekte -3,0 -3,2 -0,2 
Querschnittspositionen 7,8 8,6 0,8 

Fachpositionen: 
Kindergartenbereich 25,0 28,5 3,5 
ambulante Erziehungshilfe 6,9 8,3 1,4 
stationäre Erziehungshilfe 13,3 17,0 3,7 
sonstige Bereiche 4,1 4,0 -0,1 

49,3 57,8 8,5 

Vor dem Hintergrund des eigenen Finanzierungskreises, den die Jugendhilfeumlage im Kreishaushalt 
bildet, sind in der Vergangenheit bei Ergebnisverbesserungen Verbindlichkeiten gebildet worden, de-
ren ertragswirksame Auflösung bei der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt wurde, um die Ju-
gendhilfeumlage folgender Planungsjahre zu entlasten. 
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Aus dem Jahresabschluss 2018 resultiert noch eine Verbindlichkeit, deren ertragswirksame Auflösung 
in Höhe von rd. 3,2 Mio. € begünstigend in der Haushaltsplanung 2020 berücksichtigt wurde (s. oben 
in der Tabelle unter finanzwirtschaftliche Effekte). 
Damit würde die Haushaltsplanung 2020 weiterhin durch finanzwirtschaftliche Effekte von rd. 3,2 Mio. 
€ gestützt. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hieraus sogar eine Entlastung von rd. 0,2 Mio. € (s. o. 
in der Tabelle bei „finanzwirtschaftliche Effekte“). 

Der Anstieg der Querschnittspositionen um 0,8 Mio. € ist im Wesentlichen auf ansteigende Personal-
kosten sowie einer steigenden Zuführung zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen (+550 T€). 
Der erhöhte IT Bedarf durch die weitere Etablierung des Kivan-Programmes sowie die niedrigere 
Verwaltungskostenpauschale bedingt durch den Fallzahlenrückgang bei den unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen führt ebenfalls zu der oben in der Tabelle aufgeführten Erhöhung der Querschnitts-
positionen (.230 T€). 

Ferner sieht die derzeitige Haushaltsplanung 2020 eine Ansatzerhöhung auf Basis der sog. Fachposi-
tionen um rd. 8,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr vor. Diese für 2020 erwartete Entwicklung wird wei-
terhin von den beiden großen Aufgabenbereichen Kindertageseinrichtungen /Kindertagespflege sowie 
der Erziehungshilfe (ambulant und stationär) bestimmt. 

Der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich soll um rd. 3,5 Mio. € erhöht werden. Dieser Mehrbedarf 
resultiert insbesondere aus der Einrichtung weiterer Kita-Plätze sowie der Berücksichtigung der finan-
ziellen Auswirkungen des sich im Gesetzgebungsverfahren befindlichen modifizierten Kinderbildungs-
gesetztes.  
Die Budgetveränderung im Kitabereich setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen: 

- Schaffung weiterer Plätze rd.   600 T€ 
- Erhöhung der Kindpauschalen um 3 % für die Zeit von Januar bis Juli rd.   600 T€ 
- Auswirkungen der voraussichtlichen KiBiz-Reform 

• Ausfall von zusätzlichen Elternbeiträgen für Geschwisterkinder
durch das 2. Beitragsfreie Kitajahr rd.   500 T€ 

• Flexibilisierung der Öffnungszeiten (Kreisanteil) rd.     50 T€ 
• Mehrbelastung im Rahmen der Betriebskosten durch die

neuen Kindpauschalen und Trägeranteile ab 01.08.2020 rd. 1.750 T€ 

Im Bereich der ambulanten und stationären Erziehungshilfe führt insbesondere auch die im Haushalts-
jahr 2019 strukturell einzuordnende Fall- und Kostenkonstellation zu dem deutlichen Anstieg der 
Haushaltsansätze 2020 gegenüber dem Vorjahr 

Sowohl die ambulante flexible Erziehungshilfe als auch die ambulante Eingliederungshilfe verzeichnet 
einen deutlichen Fallzahlenanstieg. Zudem steigt die Anzahl der benötigten Fachleistungsstunden der 
Familien an. Von der Ansatzpassung im ambulanten Bereich in Höhe von rd. 1,4 Mio. € entfallen be-
reits rd. 1,2 Mio. € auf die beiden v.g. Hilfearten. 

Unter Berücksichtigung des erwarteten Ergebnisses 2019 sowie der Annahme einer anhaltenden Kos-
tenentwicklung wird im Bereich der stationären Erziehungshilfe mit einem Mehrbedarf von 3,7 Mio. € 
im Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr kalkuliert. Erwartete Kostensteigerungen führen u.a. zu 
einer Anpassung der Ansätze für Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen, Vollzeit-und Adoptionspflege und 
Eingliederungshilfe seelische behinderter Kinder (+1.600 T€). Weitere Mehrbedarfe von rd. 2.170 T€ 
ergeben sich im Bereich der Heimerziehung ohne Fluchthintergrund (ohne umF). Die Kosten für die 
Betreuung der umF gehen aufgrund der rückläufigen Fallzahlen zwar deutlich zurück (-2.200 T€), 
dafür entfällt aber die entsprechende Kostenerstattung durch den LWL (+ 2.100 T€), sodass sich dies 
im Wesentlichen haushaltsneutral verhält. 

Alle anderen Aufgabenbereiche der Jugendhilfe weisen saldiert eine Haushaltsverbesserung von rd. 
0,1 Mio. € auf. 
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17. Gesamtergebnisplan

Der Haushaltsplanentwurf 2020 weist folgende Ertrags- und Aufwandsstruktur auf: 

Ansatz 
2019 

Ansatz 
2020 

Abweichung 

Mio. € Mio. € Mio. € 
01    Steuern und ähnliche Abgaben -5,6 -5,6 0,0 
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -327,3 -356,7 -29,4 
03 + Sonstige Transfererträge -6,0 -7,0 -1,0 
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -47,4 -48,3 -0,9 
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -0,9 -1,0 -0,1 
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -158,2 -157,3 0,9 
07 + Sonstige ordentliche Erträge -10,6 -10,7 -0,1 
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
10  = Ordentliche Erträge -556,0 -586,6 -30,6 
11 - Personalaufwendungen 89,8 93,4 3,6 
12 - Versorgungsaufwendungen 7,3 11,6 4,3 
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 27,6 28,7 1,1 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 9,9 10,2 0,3 
15 - Transferaufwendungen 401,1 423,8 22,7 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 23,0 21,6 -1,4 
17  = Ordentliche Aufwendungen 558,7 589,3 30,6 
18  = Ordentliches Ergebnis 2,7 2,7 0,0 
19 + Finanzerträge -0,2 -0,2 0,0 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,9 0,9 0,0 
21  = Finanzergebnis 0,7 0,7 0,0 
22  = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3,4 3,4 0,0 
23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen
25  = Außerordentliches Ergebnis
26  = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leis-

tungsbez. 3,4 3,4 0,0 
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -16,4 -15,6 0,8 
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, da-

von: 16,4 15,6 -0,8 
a) Verrechnung Versicherungen 1,0 1,1 0,1 
b) Verrechnung IT-System 0,5 0,6 0,1 
c) Verrechnung Zuschläge Beamte 6,1 4,6 -1,5 
d) Verrechnung Raumkosten 6,0 6,2 0,2 

29  = Jahresergebnis 3,4 3,4 0,0 
30 - globaler Minderaufwand
31 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 3,4 3,4 0,0 
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Die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, ergänzt um das Produkt Haushaltsausgleich und die 
sogenannten Vorkostenstellen, nehmen davon die nachstehenden Finanzbudgets in Anspruch: 

Aufgabenbereich 2019 2020 Abweichung 
Zuschussbedarf (+) / 

Überschuss (-) 
Zuschussbedarf (+) / 

Überschuss (-) 

Mio. € Mio. € Mio. € % 
Pol. Gremien, Verwaltungsleitung 
einschl Referate 

6,5 6,6 0,1 1,1 
Dezernat 1 7,6 8,4 0,8 10,2 
Dezernat 2 8,4 7,8 -0,6 -6,9 
Dezernat 3 113,7 122,6 8,9 7,9 
Dezernat 4 16,9 16,8 -0,1 -0,4 
Dezernat 5 22,0 23,7 1,7 7,7 
Vorkostenstellen 6,4 10,3 3,8 59,5 
Haushaltsausgleich -178,2 -192,8 -14,7 8,2 
Insgesamt 3,4 3,4 0,0 0,0 
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18. Finanzplan

Der nach NKF aufzustellende Haushalt besteht neben dem für den Haushaltsausgleich relevanten 
Ergebnisplan, der Erträge und Aufwand abbildet, auch aus dem Finanzplan. Der Finanzplan enthält 
die zahlungswirksamen Positionen der Haushaltsplanung. Dies sind zum einen die Einnahmen und 
Ausgaben für den Investitionsbereich. Daneben stellt der Finanzplan aber auch die aus dem Ergeb-
nishaushalt resultierenden zahlungsrelevanten Posten zusammen. Der Gesamtfinanzplan bildet inso-
weit die Kassenlage der Kommune ab, die sich aus dem Ergebnisplan nicht mehr ablesen lässt. 

Der Finanzplan 2020 hat folgende (verkürzte) Struktur: 

Pos. Bezeichnung Mio. € 
1  Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 577,5 
2  ./. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -569,7 
3  = Cash Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit 7,8 
4 Summe der investiven Einzahlungen 6,8 
5 ./. Summe der investiven Auszahlungen -25,1 
6 = Saldo Investitionstätigkeit -18,3 
7  = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -10,5 
8  + Aufnahme von Krediten 10,4 

davon: 
- Umschuldungen 0,1 
- Kreditermächtigung für Investitionen 10,3 

9  -  Tilgung von Krediten -5,3 
davon: 
- Umschuldungen -0,1 
- Ordentliche Tilgung -5,1 
- Außerordentliche Tilgung -0,1 

10  = Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit 5,1 
11  - Änderung des Bestandes an Finanzmitteln -5,4 
12  + Anfangsbestand an Finanzmittel 13,4 
13  = Liquide Mittel 8,0 

Der Finanzplan erzielt im konsumtiven Bereich einen Liquiditätsüberschuss in Höhe von 7,8 Mio. € (s. 
Nr. 3). Dieser Einnahmeüberschuss resultiert aus folgenden Positionen des Ergebnishaushaltes ohne 
Zahlungsrelevanz: 

Mio. € 
Saldo Pensionsrückstellungen 8,0 
Saldo Abschreibungen u. Sonderpostenauflösung 5,9 
Aktive und Passive Rechnungsabgrenzung 0,5 
Auflösung Verbindlichkeit Jugendhilfe -3,2 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage -3,4 
 = Cash Flow aus laufender Verwaltungstätig-
keit 7,8 
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Die Investitionsausgaben (Ziffer 5 ohne die Einzahlung in den Pensionsfonds – 8,0 Mio. €) zur Festle-
gung der Kreditermächtigung strukturieren sich wie folgt: 

Mio. € 
Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden 0,5 
Die Mittel werden für den allgemeinen Grunderwerb sowie 
für den Straßen- und Gewässerbau verwendet. 

Auszahlungen Baumaßnahmen 9,2 
Die Baumaßnahmen liegen mit einem Anteil von 4,1 Mio. € 
im Hochbaubereich. Dieser resultiert zum einen aus der 
geplanten Errichtung des Parkdecks und Planungskosten 
für den Verwaltungsneubau (zusammen rd. 2,2 Mio. €) und 
zum anderen aus den geplanten Maßnahmen im Schul-
bereich (rd. 1,9 Mio. €).  
Ferner entfällt ein weiterer Anteil der Gesamtauszahlungen 
mit einem Betrag von 3,8 Mio. € auf den Tiefbaubereich 
u.a. für den Straßen- und Radwegebau und die Instandset-
zung bestehender Straßen und Radwege.  
Der verbleibende Betrag von rd. 1,3 Mio. € entfällt auf den 
Rettungsdienstbereich. 

Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen 4,0 
Die hier veranschlagten Mittel fallen im Wesentlichen  
mit einem Anteil von 1,3 Mio. € im Schulbereich und mit 
einem Anteil von 1,5 Mio. € im Rettungsdienstbereich an. 

Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 2,9 
Hier ist im Wesentlichen die Förderung von Kindertages-
einrichtungen in Höhe von 2,9 Mio. € abgebildet. 

Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. Umlaufvermö-
gen 0,2 
Es handelt sich um den Erwerb von Software. 

Erwerb von Finanzanlagen 0,3 
Es handelt sich um die Investitionskostenzuschüsse für 
den Flughafen Paderborn/Lippstadt. 

Die vorgenannten wesentlichen Investitionen (mit Ausnah-
me des Grunderwerbs und des Erwerbs von Finanzanla-
gen) werden in den folgenden Haushaltsjahren Abschrei-
bungsaufwand auslösen (verteilt über die jeweilige Nut-
zungsdauer). Mit den Baumaßnahmen wird auch Unterhal-
tungsaufwand verbunden sein. 

Summe der investiven Auszahlungen 17,1 

Diesen Ausgaben stehen investive Einzahlungen 
in Höhe von 6,8 
Mio. € gegenüber, so dass eine Deckungslücke 
von rd. 10,3 
Mio. € verbleibt. 

39



In dieser Höhe ist eine Kreditaufnahme von 10,3 
Mio. € vorgesehen. 
Weiterhin werden mit der vorgesehenen Kredit-
aufnahme die Investitionen des Rettungsdienstes 
finanziert (rd. 2,5 Mio. €).  

Nach Abzug dieser Investitionsbereiche in Höhe 
von 2,5 
Mio. € verbleibt eine Kreditaufnahme für den all-
gemeinen Haushalt in Höhe von 7,8 
Mio. €. 

Die ordentliche Tilgung beträgt in 2020 rd. 5,1 
Mio. €. Davon entfällt auf den allgemeinen Haus-
halt rd. 4,3 
Mio. €, so dass sich eine Netto-Neuverschuldung 
von rd. 3,5 
Mio. € ergibt. 

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwal-
tungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit für 
die folgenden Haushaltsjahre können dem zu 
Beginn abgebildeten Gesamtergebnisplan bzw. 
Gesamtfinanzplan entnommen werden. 

19. Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Hinsichtlich der wesentlichen Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen wird auf die Übersicht 
über die von der Abteilung 1.4 Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Maßnahmen (siehe Band 1, Seite 
156 f.) verwiesen. 

20. Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich auf die Haushaltsjahre 2021 bis 2023. Bei der Finanz-
planung sind die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung NRW (MHKBG) berücksichtigt worden, soweit dies möglich war bzw. geboten er-
schien. 

20.1 Ergebnisplanung 

Für den Kreishaushalt stellen die Positionen, die eng mit dem kommunalen Finanzausgleich verbun-
den sind, wesentliche Einflussfaktoren dar. Dabei spielt insbesondere die Entwicklung der gemeindli-
chen Steuerkraft eine entscheidende Rolle. Ergänzt um die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 
ergeben sich daraus die Umlagegrundlagen des Kreises. Hier wird für den Finanzplanungszeitraum 
ein durchschnittliches Wachstum von 3,5 % unterstellt. Die Einschätzung orientiert sich an den Emp-
fehlungen des MHKBG NRW. 

Aufgrund dieser sich im Landesdurchschnitt bewegenden Entwicklung wird weiterhin unterstellt, dass 
der Kreis Gütersloh über das Jahr 2020 hinaus auch im Finanzplanungszeitraum Schlüsselzuweisun-
gen ungefähr in der Größenordnung des Haushaltsjahres 2019 erhalten wird. 
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Bei diesen unterstellten Rahmenbedingungen ergibt sich für die allgemeine Kreisumlage folgende 
Übersicht: 

2020 2021 2022 2023 
T€ T€ T€ T€ 

Umlagegrundlagen 668.863 693.076 716.363 740.648 

Allgemeine Kreisumlage 216.015 221.551 233.255 241.070 

Hebesatz allgemeine Kreisumlage in % 32,30 31,97 32,56 32,55 

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage wird sich danach im gesamten Finanzplanungszeitraum 
um die 32 % der jeweils maßgeblichen Umlagegrundlagen bewegen. 

Die Planung 2021 berücksichtigt erneut eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. In 2021 kann 
nach derzeitiger Einschätzung genau wie im Haushaltsplanentwurf 2020 nochmal ein Betrag von 3,4 
Mio. € zur Reduzierung des Bedarfs an allgemeiner Kreisumlage eingesetzt werden. Dann werden 
diese Mittel bis auf den Sockelbetrag von rd. 1,0 Mio. €, der zur Finanzierung von Ermächtigungsüber-
tragungen vorgesehen ist, verbraucht sein. 
Demgegenüber wird davon ausgegangen, dass die 1:1-Erstattung der flüchtlingsbedingten 
Kosten der Unterkunft (KdU), wie nach den zurzeit vorliegenden gesetzlichen Regelungen des 
SGB II vorgesehen, in 2022 ausläuft und zu entsprechenden Einnahmeausfällen führt (rd. 6,0 
Mio. €), die durch Kreisumlage kompensiert werden müssen. 

Im Übrigen wird die mittelfristige Finanzplanung ähnlich wie das aktuelle Planungsjahr 2020 von der 
weiteren Entwicklung der Landschaftsumlage geprägt. Es wird von folgender Hebesatzentwicklung 
(basierend auf den Informationen des Landschaftsverbandes zu seiner mittelfristigen Finanzplanung) 
in der mittelfristigen Finanzplanung ausgegangen:  

2021 15,60 % 
2022 15,65 % 
2023 15,65 % 

Das bedeutet für den Kreishaushalt bei der oben geschilderten Umlagekraftentwicklung unter Berück-
sichtigung der Kreisschlüsselzuweisungen und der voraussichtlich letztmalig in 2021 zu zahlenden 
Einheitslastenabrechnung (ELAG) bezogen auf die erhaltenden Schlüsselzuweisungen des Vorvorjah-
res nachstehende Zahllast bei der Landschaftsumlage: 

2020 2021 2022 2023 
T€ T€ T€ T€ 

Landschaftsumlage 105.555 109.900 113.901 118.415 

Abweichung 4.345 4.001 4.514 

Der Sozialbereich erwartet folgende Entwicklung: 

2020 2021 2022 2023 
T€ T€ T€ T€ 

Sozialbereich 28.629 29.904 31.025 32.149 

Abweichung 1.276 1.121 1.124 

Der im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ansteigende Verlauf des Finanzbedarfs im Sozial-
bereich resultiert in erster Linie aus der erwarteten Entwicklung im Bereich der Hilfe zur Pflege. Hinzu 
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kommen in etwas abgeschwächter Form Kostensteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen sowie in der allgemeinen Hilfe zum Lebensunterhalt. 

Die Jugendhilfeumlage weist folgende Entwicklungslinie auf: 

2020 2021 2022 2023 
T€ T€ T€ T€ 

Jugendhilfeumlage 63.213 71.185 69.659 71.412 

Abweichung 7.972 -1.526 1.754 

Vor dem Hintergrund, dass der Jugendhilfebereich mit der Jugendhilfeumlage einen eigenen Finanzie-
rungskreis bildet und Plan-Ist-Abweichungen im Rahmen der Jahresabschlüsse zu berücksichtigen 
sind, um diese innerhalb der Jugendhilfeumlagezahler zu belassen, wird die Entwicklung der Jugend-
hilfeumlage nicht nur von Fall- und Kostenveränderungen geprägt. Daneben erzielen auch die mit 
Abschlussergebnissen verbundenen Finanzeffekte Wirkungen auf Folgebudgets in Form von Einmal-
effekten, was in der mittelfristigen Finanzplanung von 2020 nach 2021 sowie von 2021 nach 2022 
zum Ausdruck kommt.  

Der von 2020 nach 2021 zu verzeichnende deutliche Anstieg der Jugendhilfeumlage wird einerseits 
durch den Wegfall von Einmaleffekten (vorgetragene Verbesserungen aus Vorjahren), die die Haus-
haltsplanung 2020 noch mit knapp 3,2 Mio. € gestützt haben, hervorgerufen. Andererseits führt die 
Ausbuchung der Forderung gegenüber den Jugendhilfeumlagezahlern, die im Rahme des Jahresab-
schlusses 2019 in Höhe des erwarteten Defizits 2019 von rd. 3,2 Mio. € eingebucht werden soll, zu 
zusätzlichem Aufwand in 2021, der im Haushaltsjahr 2021 einmalig die Höhe der Jugendhilfeumlage 
belasten wird. 
Durch den Wegfall dieses Einmaleffektes kann die Jugendhilfeumlage 2022 gegenüber dem Vorjahr 
nach derzeitiger Einschätzung wieder reduziert werden. Im weiteren Verlauf der Mittelfristplanung wird 
dann die erwartete Fall- und Kostenentwicklung zum Ausdruck gebracht, wobei sich der dargestellte 
Mehrbedarf ausschließlich im Kindergartenbereich aufgrund der vorliegenden Kindergartenbedarfs-
planung ergibt. Innerhalb der Erziehungshilfe wird zunächst von einem konstanten Finanzbudget aus-
gegangen. 

20.2 Investitionsplanung 

Das Ziel, den Investitionsbereich nach Möglichkeit ohne Nettoneuverschuldung zu gestalten, ist in der 
mittelfristigen Finanzplanung nach dem derzeitigen Planungs- und Informationsstand zwar noch aus-
gewiesen, allerdings nur, weil derzeit der Finanzbedarf für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in 
Gütersloh noch unberücksichtigt geblieben ist. Derzeit befindet sich die Planung des Neubaus in ei-
nem sehr frühen Stadium, so dass eine valide Ermittlung des Investitionsvolumens noch nicht vorge-
nommen werden kann. Ebenfalls noch nicht berücksichtigt sind mögliche Investitionsbedarfe im Be-
reich Feuerwehr/Bevölkerungsschutz. Hier wird derzeit geprüft, ob der bisherige Standort in St. Vit 
zukunftsfähig entwickelt werden kann oder ob ggfs. auch eine Verlagerung an einen neuen zentralen 
Standort vorzunehmen ist. Zudem ist davon auszugehen, dass der Schulbereich in den Folgejahren 
vor dem Hintergrund abzubauender Investitionsrückstände einen deutlich höheren Mitteleinsatz erfor-
dert. Auch hier sind noch Bedarfskonkretisierungen vorzunehmen. Vor diesem Hintergrund wird es in 
den kommenden Jahren zu einem deutlichen Wiederanstieg der Verschuldung kommen! 

Die nach der derzeitigen Haushaltsplanung für die Zeit von 2021 bis 2023 nachfolgend noch ausge-
wiesene Kreditaufnahme und die daraus resultierende Schuldenstandentwicklung wird daher noch 
deutlich anzupassen sein. 
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2021 2022 2023 
T€ T€ T€ 

Kreditaufnahme Gesamthaushalt 6.001 3.519 2.821 
Tilgung Gesamthaushalt 5.130 5.140 5.150 
Nettoneuverschuldung Gesamthaushalt 871 -1.621 -2.329 
davon: 
Kreditaufnahme allgemeiner Haushalt 5.486 2.929 2.171 
Tilgung allgemeiner Haushalt 4.489 4.567 4.685 
Nettoneuverschuldung allgemeiner Haushalt 997 -1.638 -2.514 
davon: 
Kreditaufnahme Rettungsdienst 515 590 650 
Tilgung Rettungsdienst 641 573 465 
Nettoneuverschuldung Rettungsdienst -126 17 185 

Zur Schuldenstandentwicklung siehe auch nachfolgende Anlagen. 
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Allgemeine Kreisumlage 
(einschl. Schulumlagen); 
217.647.261,00 €; 37,09% 

Kreisumlage Jugendhilfe; 
63.212.576,00 €; 10,77% 

Erstattungen, Zuweisungen 
usw. im Jugendhilfebereich; 

67.402.546,00 €; 11,49% 

Erstattungen, Zuweisungen 
usw. im Sozialhilfebereich; 

29.589.204,00 €; 5,04% 

Kommunale 
Transferleistungen SGB II; 

24.091.600,00 €; 4,11% 

Bildung und Teilhabepaket 
SGB II; 4.161.067,00 €; 

0,71% 

Materielle Bundesleistungen 
SGB II; 65.627.514,00 €; 

11,18% 

Eingliederungsbudget SGB II; 
14.649.173,00 €; 2,50% 

Verwaltungskosten SGB II; 
16.731.800,00 €; 2,85% 

Gebührenhaushalte; 
30.301.615,00 €; 5,16% 

Sonstiges; 53.383.537,00 €; 
9,10% 

Übersicht über die Erträge des Ergebnisplanes 2020 
 nach Arten (586.797.893 Euro) 
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Gebührenhaushalte; 
28.417.617 €; 4,81% 

Landschaftsumlage; 
105.554.800 €; 17,88% 

Sozialhilfe;  
57.676.847 €; 9,77% 

Kommunale Transferleistungen 
SGB II;  

43.186.400 €; 7,32% 

Bildung und Teilhabepaket 
 SGB II;  

5.716.262 €; 0,97% 

Materielle Bundesleistungen 
SGB II;  

65.627.514 €; 11,12% 

Eingliederungsbudget SGB II; 
15.029.173 €; 2,55% 

Verwaltungskosten SGB II; 
17.940.552 €; 3,04% 

Jugendhilfe; 122.491.969 €; 
20,75% 

Schule, Bildung und Sport; 
18.425.469 €; 3,12% 

umlagefinanzierte 
Personalausgaben;  

59.169.536 €; 10,03% 

Zuschüsse außerhalb Bildung, 
Sozial- und Jugendhilfe; 

9.575.185 €; 1,62% 

Betriebs- und 
Geschäftsausgaben; 
 23.940.843 €; 4,06% 

Abschreibungen, 
Rückstellungen;  

17.445.726 €; 2,96% 

Übersicht über die Aufwendungen des Ergebnisplanes 2020 
 nach Arten (590.197.893 Euro) 
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Entwicklung der Verschuldung

Insgesamt Allgemeiner
Haushalt Rettungsdienst

2003 Ergebnis 67.355 9.410 76.765 0 0 219,52 349.688 **
2004 Ergebnis 65.203 10.726 75.929 0 0 215,46 352.399 **
2005 Ergebnis 69.527 4.069 73.596 0 0 208,34 353.250 **
2006 Ergebnis 68.386 -4.000 64.386 0 0 181,85 354.057 **
2007 Ergebnis 60.790 -4.139 56.651 0 0 159,92 354.239 **
2008 Ergebnis 53.462 0 53.462 0 0 150,92 354.239 **
2009 Ergebnis 49.695 0 49.695 0 0 140,40 353.944 **
2010 Ergebnis 46.733 0 46.733 0 0 132,20 353.514 **
2011 Ergebnis 43.589 0 43.589 0 0 123,21 353.766 **
2012 Ergebnis 45.463 7.005 52.468 0 0 148,31 353.766 **
2013 Ergebnis 44.998 4.671 49.669 0 0 138,83 357.758 */*
2014 Ergebnis 44.753 2.239 46.992 0 0 131,03 358.645 */*
2015 Ergebnis 45.014 4.214 49.228 46.449 2.779 136,23 361.361 */*
2016 Ergebnis 40.956 3.394 44.350 42.000 2.350 120,98 366.602 */*
2017 Ergebnis 39.534 10.916 50.450 46.081 4.369 137,02 368.188 */*
2018 Ergebnis 35.593 3.100 38.693 34.301 4.392 104,56 370.040 */*
2019 Plan 36.542 15.399 51.941 47.453 4.488 139,84 371.429 */*

Insgesamt Allgemeiner 
Haushalt Rettungsdienst

51.941 47.453 4.488
10.369 7.838 2.531

Ordentliche Tilgung 2020 5.120 4.335 785
Außerordentliche Tilgung 2020 100 100 0
Stand zum 31.12.2020 57.090 50.856 6.234 153,70
voraussichtliche
Nettoneuverschuldung 2021: 871 997 -126
Entschuldung 2022: -1.621 -1.637 16
Entschuldung 2023: -2.329 -2.514 185

** Einwohner jeweils zum 31.12.
*/* Einwohner zum 01.01.
*) Davon 0,16 Mio. Euro aus Investitionskrediten aus dem zins- und tilgungsfreien Investitionsprogramm "NRW.BANK.Gute Schule 2020"

Pro Kopf 
Verschuldung
(Gesamtver-
schuldung)

Euro

Anzahl 
Einwohner

Schuldenstand Pro Kopf 
Verschuldung
(Gesamtver-
schuldung)

Schuldenstand aus 
Investitionsdarlehen 
lt. Schuldenstatistik 

IT.NRW
TEuro 

Haushalts-
einnahmereste

TEuro

Tatsächliche Verschuldung TEuro

vorauss. Schuldenstand am 31.12.2019 *)
Kreditaufnahme 2020 
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Gemeindeanteil 
an der 

Einkommensteuer
und Umsatzsteuer,

Kompensations-
leistungen

Abrechnungs-
beträge

nach § 7 Einheits-
lastenabrechnungs-

gesetz NRW
für das Jahr

'2016'

Steuerkraft-
messzahl Vorjahr

%
Bezeichnung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Borgholzhausen, Stadt 687.878,97 807.368,00 3.835.198,12 5.039.963,00 5.567.608,35 626.660,36 771.668,98 774.733,34 15.314.420,44 14.214.935,21 1.099.485,23 7,73
Gütersloh, Stadt 9.724.919,88 9.331.078,57 52.502.611,33 49.561.454,51 68.596.027,01 8.578.775,97 7.588.356,67 4.906.901,54 178.455.860,20 174.936.428,58 3.519.431,62 2,01
Halle (Westf.), Stadt 2.047.255,57 1.868.497,28 11.585.589,72 18.280.478,20 16.185.103,79 1.893.052,10 2.798.924,89 2.285.074,36 47.560.021,93 46.255.998,51 1.304.023,42 2,82
Harsewinkel, Mähdrescherstadt 2.198.268,77 2.270.471,65 12.869.992,92 14.214.510,26 15.562.802,73 2.102.919,90 2.176.384,35 3.021.445,42 45.858.187,51 54.563.979,65 -8.705.792,14 -15,96
Herzebrock-Clarholz 1.510.921,83 1.687.864,83 7.392.228,92 6.716.725,13 10.949.996,47 1.207.868,98 1.028.398,11 868.589,49 26.890.059,57 27.208.917,34 -318.857,77 -1,17
Langenberg 741.797,46 794.170,09 3.207.287,03 2.895.788,87 4.981.694,28 524.061,49 443.374,37 354.529,81 12.007.831,67 10.194.144,71 1.813.686,96 17,79
Rheda-Wiedenbrück, Stadt 4.223.110,06 4.064.284,99 14.132.666,09 21.631.297,74 30.841.291,31 2.309.237,07 3.311.969,03 4.720.182,59 73.991.626,68 77.473.792,70 -3.482.166,02 -4,49
Rietberg, Stadt 2.805.781,43 2.811.797,47 10.387.844,21 10.870.812,92 18.578.809,84 1.697.343,92 1.664.430,69 2.021.308,44 44.114.579,70 46.369.802,88 -2.255.223,18 -4,86
Schloß Holte-Stukenbrock, St. 2.171.372,42 2.208.079,07 9.557.669,42 11.897.652,62 17.001.716,96 1.561.695,74 1.821.650,16 1.132.441,18 40.585.585,76 36.748.411,11 3.837.174,66 10,44
Steinhagen 2.048.516,38 1.928.722,04 12.889.156,30 11.500.540,25 14.425.140,03 2.106.051,14 1.760.848,27 1.331.796,82 40.256.972,42 37.293.990,43 2.962.981,99 7,94
Verl, Stadt 2.417.537,49 2.714.767,75 32.083.084,71 48.070.296,29 19.576.165,60 5.242.283,94 7.360.045,36 5.775.423,57 98.034.946,11 95.532.216,87 2.502.729,24 2,62
Versmold, Stadt 1.847.337,12 1.787.969,00 6.373.563,76 6.028.755,00 12.469.851,11 1.041.422,02 923.062,97 870.778,71 27.413.769,71 28.768.609,90 -1.354.840,19 -4,71
Werther (Westf.), Stadt 895.682,64 897.217,06 3.699.378,19 3.432.218,05 7.563.615,18 604.467,78 525.507,07 455.734,48 15.813.870,75 14.625.294,68 1.188.576,07 8,13
Kreis Gütersloh 33.320.380,01 33.172.287,80 180.516.270,72 210.140.492,84 242.299.822,66 29.495.840,41 32.174.620,91 28.518.939,75 666.297.732,46 664.186.522,57 2.111.209,89 0,32

Abweichung

Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020
Steuerkraftmesszahl

Steuerkraftzahl der
Grundsteuern

01.07.2018 | 01.01.2019
bis     |     bis

31.12.2018 | 30.06.2019

Steuerkraftzahl der
Gewerbesteuer

01.07.2018 | 01.01.2019
bis     |     bis

31.12.2018 | 30.06.2019

Steuerkraftzahl der 
Gewerbesteuerumlage

01.07.2018 | 01.01.2019
bis     |     bis

31.12.2018 | 30.06.2019

EUR
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Steuerkraft
messzahl

(einschl. Abrechnungs-
beträge nach § 7
Einheitslasten-
abrechnungs-
gesetz NRW
		für das Jahr

'2017')
ohne Ausgleich für 

Vorjahre

Schlüssel-
zuweisungen

Umlage-
grundlagen

nach
§ 23 Nr.1 u 2 GFG

2020

Vorjahr

EUR
Bezeichnung 1 3 4 5 6 7

Borgholzhausen, Stadt 15.314.420 0 15.314.420 14.214.935 1.099.485 7,7

Gütersloh, Stadt 178.455.860 0 178.455.860 174.936.429 3.519.432 2,0

Halle (Westf.), Stadt 47.560.022 0 47.560.022 46.255.999 1.304.023 2,8

Harsewinkel, Mähdrescherstadt 45.858.188 0 45.858.188 54.563.980 -8.705.792 -16,0 

Herzebrock-Clarholz 26.890.060 0 26.890.060 27.208.917 -318.858 -1,2 

Langenberg 12.007.832 0 12.007.832 10.194.145 1.813.687 17,8

Rheda-Wiedenbrück, Stadt 73.991.627 101.595 74.093.222 77.473.793 -3.380.571 -4,4 

Rietberg, Stadt 44.114.580 0 44.114.580 46.369.803 -2.255.223 -4,9 

Schloß Holte-Stukenbrock, St. 40.585.586 0 40.585.586 36.748.411 3.837.175 10,4

Steinhagen 40.256.972 0 40.256.972 37.293.990 2.962.982 7,9

Verl, Stadt 98.034.946 0 98.034.946 95.532.217 2.502.729 2,6

Versmold, Stadt 27.413.770 2.463.808 29.877.578 29.046.090 831.488 2,9

Werther (Westf.), Stadt 15.813.871 0 15.813.871 14.625.295 1.188.576 8,1

Kreis Gütersloh 666.297.732 2.565.403 668.863.135 664.464.003 4.399.133 0,7

Abweichung

Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020
Umlagegrundlagen zur Erhebung der Kreisumlage

Anlage 12
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Differenzierte Kreisumlage Jugendhilfe 2020

Text Ansatz 2020
01 Steuern und ähnliche Abgaben
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -43.483.984
03 + Sonstige Transfererträge -1.626.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.935.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -16.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.841.681
07 + Sonstige ordentliche Erträge -4.498.781
08 + Aktivierte Eigenleistungen
09 +/- Bestandsveränderungen
10 = Ordentliche Erträge -67.402.546
11 - Personalaufwendungen 6.329.545
12 - Versorgungsaufwendungen
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 188.385
14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.470
15 - Transferaufwendungen 118.141.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.161.784
17 = Ordentliche Aufwendungen 128.846.984
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 u. 17) 61.444.438
19 + Finanzerträge
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21) 61.444.438
23 + Ausserordentliche Erträge
24 - Ausserordentliche Aufwendungen
25 = Ausserordentliches Ergebnis  (=Zeilen 23 u. 24)
26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung intern. Leistungsbez. (=Zeilen 22 u. 25) 61.444.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, davon: 1.900.098

a) Verrechnung Versicherungen 35.045
b) Verrechnung IT-System 72.176
c) Verrechnung Zuschläge Beamte 1.686.797
d) Verrechnung Raumkosten 106.080

29 = Jahresergebnis (= Zeilen 26,27,28) 63.344.536
30 - globaler Minderaufwand
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) 63.344.536

Gewaltprävention 30.640,00
Zinsen 79.400,00
Anteil Inklusion -242.000,00

Umlagebertag 63.212.576,00

Umlagegrundlage nach Arbeitskreisrechnung GFG 2020 318.279.107,46

Hebesatz 19,86
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Umlage für das Kreisgymnasium Halle (Westf.) Stand: 23.09.2019

2020 2019 Abweichung

Zuschussbedarf 1.312.555 1.244.524 68.031
Kosten der Schulverwaltung 128.955 125.988 2.967
Zinsen 12.450 16.215 -3.765
Schulpauschale -232.626 -224.462 -8.164
Schlüsselzuweisungen -775.432 -600.818 -174.614
Landschaftsumlage 120.192 91.024 29.168
ELAG 145.861 434.121 -288.260
Gesamtaufwand 711.956 1.086.592 -374.636

Aufteilung auf die Gemeinden nach den Schülerzahlen (Schuljahr 2019/2020)
Gemeinde Schüler Umlage Umlagegrund- Hebesatz

lagen
Euro Euro %

Borgholzhausen 96 90.647  15 314 420 0,5919
Gütersloh 0 0  178 455 860 0,0000
Halle (Westf.) 556 524.996  47 560 022 1,1039
Steinhagen 61 57.599  40 256 972 0,1431
Versmold 23 21.717  29 877 578 0,0727
Werther (Westf.) 11 10.387  15 813 871 0,0657
Insgesamt Kreis GT: 747 705.346
Außerhalb Kreis GT: 7 6.610

754 711.956

Anlage 14
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Umlage für die P.-A. Böckstiegel-Gesamtschule Stand: 23.09.2019

2020 2019 Abweichung

Zuschussbedarf 2.891.960 2.947.400 -55.440
Kosten der Schulverwaltung 145.563 138.494 7.069
Zinsen 38.584 59.888 -21.304
Schulpauschale -414.567 -407.368 -7.199
Schlüsselzuweisungen -2.662.143 -2.581.550 -80.593
Landschaftsumlage 412.632 391.105 21.527
ELAG 589.842 1.746.247 -1.156.405
Gesamtaufwand 1.001.872 2.294.216 -1.292.344

Aufteilung auf die Gemeinden nach den Schülerzahlen (Schuljahr 2019/2020)
Gemeinde Schüler Umlage Umlagegrund- Hebesatz

lagen
Euro Euro %

Borgholzhausen 378 272.648  15 314 420 1,7803
Gütersloh 0 0  178 455 860 0,0000
Halle (Westf.) 121 87.276  47 560 022 0,1835
Harsewinkel 2 1.443  45 858 188 0,0031
Steinhagen 69 49.769  40 256 972 0,1236
Versmold 314 226.485  29 877 578 0,7580
Werther (Westf.) 401 289.237 15.813.871 1,8290
Insgesamt Kreis GT: 1.285 926.858
Außerhalb Kreis GT: 104 75.014

1.389 1.001.872
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Umlage-
grundlagen

nach
§ 23 Nr.1 u 2 GFG

2020

Allgemeine 
Kreisumlag

e

Jugendhilfe-
umlage

Kreis-
gymnasium

Kreis-
gesamtschul

e
Insgesamt

32,30 19,86
Bezeichnung

Borgholzhausen, Stadt 15.314.420 4.946.558 3.041.444 90.647 272.648 8.351.296

Gütersloh, Stadt 178.455.860 57.641.243 0 57.641.243

Halle (Westf.), Stadt 47.560.022 15.361.887 9.445.420 524.996 87.276 25.419.580

Harsewinkel, Mähdrescherstadt 45.858.188 14.812.195 9.107.436 1.443 23.921.073

Herzebrock-Clarholz 26.890.060 8.685.489 5.340.366 14.025.855

Langenberg 12.007.832 3.878.530 2.384.755 6.263.285

Rheda-Wiedenbrück, Stadt 74.093.222 23.932.111 0 23.932.111

Rietberg, Stadt 44.114.580 14.249.009 8.761.156 23.010.165

Schloß Holte-Stukenbrock, St. 40.585.586 13.109.144 8.060.297 21.169.442

Steinhagen 40.256.972 13.003.002 7.995.035 57.599 49.769 21.105.404

Verl, Stadt 98.034.946 31.665.288 0 31.665.288

Versmold, Stadt 29.877.578 9.650.458 5.933.687 21.717 226.485 15.832.347

Werther (Westf.), Stadt 15.813.871 5.107.880 3.140.635 10.387 289.237 8.548.139

Kreis Gütersloh 668.863.135 216.042.793 63.210.231 705.346 926.858 280.885.227

Umlage-
grundlagen

nach
§ 23 Nr.1 u 2 GFG

2020

Allgemeine 
Kreisumlag

e

Jugend-
hilfeumlage

Kreis-
gymnasium

Kreis-
gesamtschul

e
Insgesamt

32,30 19,86

Bezeichnung

Borgholzhausen, Stadt 15.314.420 32,30 19,86 0,5919 1,7803 54,5322

Gütersloh, Stadt 178.455.860 32,30 0,00 32,3000

Halle (Westf.), Stadt 47.560.022 32,30 19,86 1,1039 0,1835 53,4474

Harsewinkel, Mähdrescherstadt 45.858.188 32,30 19,86 0,0031 52,1631

Herzebrock-Clarholz 26.890.060 32,30 19,86 52,1600

Langenberg 12.007.832 32,30 19,86 52,1600

Rheda-Wiedenbrück, Stadt 74.093.222 32,30 0,00 32,3000

Rietberg, Stadt 44.114.580 32,30 19,86 52,1600

Schloß Holte-Stukenbrock, St. 40.585.586 32,30 19,86 52,1600

Steinhagen 40.256.972 32,30 19,86 0,1431 0,1236 52,4267

Verl, Stadt 98.034.946 32,30 0,00 32,3000

Versmold, Stadt 29.877.578 32,30 19,86 0,0727 0,7580 52,9907

Werther (Westf.), Stadt 15.813.871 32,30 19,86 0,0657 1,8290 54,0547

Kreisumlage 2020
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31.12.2017

€ € € €

AKTIVA

1. Anlagevermögen 345.335.251,31 340.975.023,48

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 744.765,68 744.765,68 808.576,26

    1.2 Sachanlagen 272.870.672,90 271.447.773,28
          1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte

1.2.1.1 Grünflächen 1.177.854,29 1.177.854,29
1.2.1.2 Ackerland 1.085.033,12 894.904,95
1.2.1.3 Wald, Forsten 471.215,03 439.564,44
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.206.222,28 2.153.764,34

          1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte mit
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0,00
1.2.2.2 Schulen 71.036.629,63 73.397.343,63
1.2.2.3 Wohnbauten 465.332,22 474.847,22
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Gesch.-,  Betriebsgeb. 33.611.632,12 32.436.045,62

          1.2.3 Infrastrukturvermögen
1.2.3.1 Grund und Boden d. Infrastrukturvermögens 16.213.491,90 15.930.807,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 9.450.061,62 9.439.804,74
1.2.3.3 Gleisanl., Streckenausr., Sicherheitsanl 0,00 0,00
1.2.3.4 Entwässerungs-, Abwasserbeseitigungsanl. 0,00 0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,Plätzen,Verkehrsanl. 97.924.708,12 98.008.976,60
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 1.600.373,20 1.450.979,45

          1.2.4 Bauten auf fremdem Gund und Boden 20.064.092,22 20.644.041,22
          1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 116.774,31 112.474,31
          1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5.425.062,72 5.025.465,51
          1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.391.197,96 7.274.804,23
          1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.630.992,16 2.586.094,84

    1.3 Finanzanlagen 71.719.812,73 68.718.673,94
          1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 19.144.002,61 19.144.002,61
          1.3.2 Beteiligungen 16.268.341,35 16.259.340,35
          1.3.3 Sondervermögen 0,00 0,00
          1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
          1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
          1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen 99.900,00 107.300,00
          1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen 0,00 0,00
          1.3.5.4 sonstige Ausleihungen 36.207.568,77 33.208.030,98

2. Umlaufvermögen 52.131.429,25 65.607.800,66
2.1 Vorräte 93.519,44 105.729,17

          2.1.1 Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren 93.519,44 105.729,17
          2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00

    2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände 37.905.194,30 42.135.563,45
          2.2.1 Öffentl.-rechtl. Ford., Ford. aus Transferl.

2.2.1.1 Gebühren 5.145.629,64 4.682.862,81
2.2.1.2 Beiträge 0,00 0,00
2.2.1.3 Steuern 0,00 2.547,37
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 15.347.684,96 11.186.024,85
2.2.1.5 Sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen 10.352.338,57 9.795.059,79

          2.2.2 Privatrechtliche Forderungen
2.2.2.1 gegen den privaten Bereich 3.084,95 978,36
2.2.2.2 gegen den öffentlichen  Bereich 30.910,26 37.903,51
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 84,00 21,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 0,00

          2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 7.025.461,92 16.430.165,76
    2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00

    2.4 Liquide Mittel 14.132.715,51 14.132.715,51 23.366.508,04

3. Aktive  Rechnungsabgrenzungsposten 28.809.092,94 28.809.092,94 28.809.092,94 27.784.283,07
426.275.773,50 434.367.107,21

Kreis Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2018
31.12.2018

SUMME AKTIVA
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31.12.2017

€ € € €

PASSIVA
1. Eigenkapital 35.958.066,65 38.531.313,38
    1.1 Allgemeine Rücklage 25.217.731,71 25.172.916,98
          1.1.1 davon sonstige Allgemeine Rücklage 25.217.731,71 25.172.916,98
          1.1.2 davon zweckgeb.Deckungsrücklage 0,00 0,00

    1.2 Sonderrücklagen 1.000.000,00 1.000.000,00

    1.3 Ausgleichsrücklage 12.358.396,40 11.826.997,40

    1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -2.618.061,46 531.399,00

2. Sonderposten 146.827.188,47 147.164.186,52
2.1 Sonderposten für Zuwendungen 140.250.099,77 141.660.871,80
2.2 Sonderposten für Beiträge 0,00 0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 569.635,21 280.939,33
2.4 Sonstige Sonderposten 6.007.453,49 5.222.375,39

3. Rückstellungen 168.175.324,02 165.142.364,09
3.1 Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflicht. 149.498.020,00 144.751.235,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 3.438.378,70 2.730.244,74
3.4 Sonst. Rückst. nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO 15.238.925,32 17.660.884,35

4. Verbindlichkeiten 55.080.665,56 62.377.063,30
4.1 Anleihen 0,00 0,00
4.2 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen 35.592.760,76

          4.2.1 von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
          4.2.2 von Beteiligungen 0,00 0,00
          4.2.3 von Sondervermögen 0,00 0,00
          4.2.4 vom öffentlichen Bereich 31.133.030,17 34.235.604,74
          4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 4.459.730,59 5.298.056,21
     4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung 1.332.204,00 0,00
     4.4 Verb. a.Vorg., d. Kreditaufn.wirtsch. gleichk. 0,00 0,00
     4.5 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 1.229.341,21 5.244.672,40
     4.6 Verbindlichk. aus Transferleistungen 8.333.319,56 9.332.407,08
     4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 8.593.040,03 8.266.322,87
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 20.234.528,80 20.234.528,80 21.152.179,92

426.275.773,50 434.367.107,21

Anlage 3

Gütersloh, 21.10.2019

Aufgestellt: Bestätigt:

gez. gez.
Kleinebekel Adenauer
Kreiskämmerer Landrat

SUMME PASSIVA

Kreis Gütersloh
31.12.2018

64



Pos. Name
Ergebnis Vorjahr

2017 Übertragung Vorjahr Ansatz Rechnungsjahr
fortgeschriebener 

Ansatz
Ist 

lfd. Jahr
Abweichung 

Ansatz/Ist

01     Steuern und ähnliche Abgaben -5.604.157,16 -5.600.000,00 -5.600.000,00 -5.492.054,26 107.945,74               
02   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -315.104.281,57 -308.901.544,00 -308.901.544,00 -309.737.843,56 836.299,56 -              
03   + Sonstige Transfererträge -8.598.280,73 -5.974.000,00 -5.974.000,00 -10.150.440,18 4.176.440,18 -           
04   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.899.036,75 -42.702.493,00 -42.702.493,00 -44.512.808,99 1.810.315,99 -           
05   + Privatrechtliche Leistungsentgelte -955.892,46 -807.510,00 -807.510,00 -988.459,61 180.949,61 -              
06   +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen -142.581.730,60 -164.308.649,00 -164.308.649,00 -147.766.349,07 16.542.299,93          
07   + Sonstige ordentliche Erträge -11.703.404,58 -10.349.446,00 -10.349.446,00 -16.547.506,46 6.198.060,46 -           
08   + Aktivierte Eigenleistung - - -   
09   +/-Bestandsveränderungen -39.630,84 - 0,00 -55.917,71 55.917,71 -  

10   = Ordentliche Erträge -525.486.414,69 -538.643.642,00 -538.643.642,00 -535.251.379,84 3.392.262,16            

11   -  Personalaufwendungen 81.754.102,10 83.113.730,00 83.113.730,00 82.833.311,72 280.418,28 -              
12   -  Versorgungsaufwendungen 6.810.193,29 350.000,00 6.843.503,00 7.193.503,00 11.497.667,17 4.304.164,17            
13   -  Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.749.950,62 726.483,00 27.753.930,00 28.480.413,00 25.680.852,24 2.799.560,76 -           
14   -  Bilanzielle Abschreibung 10.464.800,21 0,00 9.615.846,00 9.615.846,00 10.566.716,69 950.870,69               
15   -  Transferaufwendungen 374.066.172,58 314.000,00 391.110.364,00 391.424.364,00 377.533.393,35 13.890.970,65 -         
16   -  Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.358.060,44 413.439,00 22.703.069,00 23.116.508,00 29.126.774,37 6.010.266,37            

17   = Ordentliche Aufwendungen 524.203.279,24 1.803.922,00 541.140.442,00 542.944.364,00 537.238.715,54 5.705.648,46 -           

18
  = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
      (=Zeilen 10 und 17)

-1.283.135,45 1.803.922,00 2.496.800,00 4.300.722,00 1.987.335,70 2.313.386,30 -           

19   +  Finanzerträge -186.931,09 -197.800,00 -197.800,00 -198.152,88 352,88 -  
20   -  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 952.218,17 1.101.000,00 1.101.000,00 828.878,64 272.121,36 -              

21   =  Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 765.287,08 903.200,00 903.200,00 630.725,76 272.474,24 -              

22   =Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -517.848,37 1.803.922,00 3.400.000,00 5.203.922,00 2.618.061,46 2.585.860,54 -           

23   + Außerordentliche Erträge -16.281,35 0,00 - 
24   -  Außerordentliche Aufwendungen 2.730,72 0,00 - 

25
  = Außerordentliches Ergebnis 
      (=Zeilen 23 und24)

-13.550,63 0,00 - 

26   = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) -531.399,00 1.803.922,00 3.400.000,00 5.203.922,00 2.618.061,46 2.585.860,54 -           

27   +  Erträge aus int. Leistungsbeziehungen - 
28   -  Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen - 

29   = Ergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -531.399,00 1.803.922,00 3.400.000,00 5.203.922,00 2.618.061,46 2.585.860,54 -           

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und

Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen -530,00 -54.932,56
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 15.314,55 10.117,83
32 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
33 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
34 = Summe Verrechnung allgemeine Rücklage 14.784,55 -44.814,73

Stand: 20.03.2019 Anlage 1

Kreis Gütersloh
Gesamtergebnisrechnung 2018
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Nr. Bezeichnung Ist Vorjahr
2017

Übertragung 
Vorjahr

Ansatz Rechnungsjahr fortgeschriebener 
Ansatz

Ist lfd. Jahr Abweichung
Ansatz/Ist

001  Steuern und ähnliche Abgaben 5.604.427,16            - 5.600.000,00  5.600.000,00              5.492.054,26            107.945,74 -              
002  + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 312.190.070,12        - 304.645.788,00  304.645.788,00          303.314.087,89        1.331.700,11 -           
003  + Sonstige Transfereinzahlungen 8.036.155,94            - 5.974.000,00  5.974.000,00              9.196.309,60            3.222.309,60            
004  + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 40.163.600,31          - 42.702.493,00  42.702.493,00            43.605.926,04          903.433,04               
005  + Private Leistungsentgelte 963.349,21               - 807.510,00  807.510,00                 1.012.495,03            204.985,03               
006  +  Kostenerstattungen, Kostenumlagen 142.811.358,73        - 164.308.649,00  164.308.649,00          144.501.869,71        19.806.779,29 -         
007  + Sonstige Einzahlungen 17.157.905,99          - 4.887.300,00  4.887.300,00              5.868.322,71            981.022,71               
008  + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 186.931,09               - 197.800,00  197.800,00                 198.152,88               352,88  

009  = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 527.113.798,55    - 529.123.540,00              529.123.540,00      513.189.218,12    15.934.321,88 -     

010  -  Personalauszahlungen 76.082.833,51 -         - 78.154.748,00 -  78.154.748,00 -           79.323.317,44 -         1.168.569,44 -           
011  -  Versorgungsauszahlungen 5.870.568,74 -           350.000,00 -            5.375.000,00 -  5.725.000,00 -             5.877.805,08 -           152.805,08 -              
012  -  Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.526.220,42 -         726.483,00 -            28.279.804,00 -  29.006.287,00 -           25.479.876,63 -         3.526.410,37            
013  -  Zinsen und ähnliche Auszahlungen 977.610,12 -              - 1.101.000,00 -  1.101.000,00 -             828.878,64 -              272.121,36               
014  -  Transferauszahlungen 369.571.613,51 -       314.000,00 -            391.110.364,00 -  391.424.364,00 -         384.230.772,10 -       7.193.591,90            
015  -  Sonstige Auszahlungen 26.254.247,50 -         413.439,00 -            20.568.423,00 -  20.981.862,00 -           14.798.117,66 -         6.183.744,34            

016  = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 504.283.093,80 -   1.803.922,00 -     524.589.339,00 -             526.393.261,00 -     510.538.767,55 -   15.854.493,45      

017  = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit(=Zeilen 9 und 16) 22.830.704,75      1.803.922,00 -     4.534.201,00  2.730.279,00          2.650.450,57        79.828,43 -            

101 Einzahlungen  a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 3.559.077,65            - 3.581.600,00  3.581.600,00              4.344.929,09            763.329,09               
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 23.927,28                 - 145.900,00  145.900,00                 70.113,80                 75.786,20 -                
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 7.862,21  - 8.900,00  8.900,00  7.862,21  1.037,79 -  
105 Sonstige Investitionseinzahlungen 1.539.540,80            - 3.540.000,00  3.540.000,00              1.839.452,60            1.700.547,40 -           

106 Summe der investiven Einzahlungen 5.130.407,94        - 7.276.400,00  7.276.400,00          6.262.357,70        1.014.042,30 -       

107 Auszahlungen Erwerb v. Grundstücke/ Gebäuden 133.940,78 -              1.626.000,00 -         485.000,00 -  2.111.000,00 -             284.972,73 -              1.826.027,27            
108 Auszahlungen Baumaßnahmen 3.914.281,05 -           6.800.788,00 -         5.888.900,00 -  12.689.688,00 -           8.074.675,91 -           4.615.012,09            
109 Auszahlungen Erwerb bewegl. Anlagevermögen 2.886.493,56 -           4.031.220,00 -         3.680.507,00 -  7.711.727,00 -             2.713.155,16 -           4.998.571,84            
110 Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 5.908.401,00 -           - 6.163.900,00 -  6.163.900,00 -             3.009.000,00 -           3.154.900,00            
111 Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 1.555.140,57 -           283.480,00 -            4.000.000,00 -  4.283.480,00 -             2.627.928,42 -           1.655.551,58            
112 Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV 130.312,63 -              - 201.500,00 -  201.500,00 -                167.304,01 -              34.195,99                 

113 Summe der investiven Auszahlungen 14.528.569,59 -     12.741.488,00 -   20.419.807,00 -               33.161.295,00 -       16.877.036,23 -     16.284.258,77      

114 Saldo Investitionstätigkeit    (Zeilen 106 und 113) 9.398.161,65 -       12.741.488,00 -   13.143.407,00 -               25.884.895,00 -       10.614.678,53 -     15.270.216,47      
240  = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 114) 13.432.543,10      14.545.410,00 -   8.609.206,00 -  23.154.616,00 -       7.964.227,96 -       15.190.388,04      
250  + Aufnahme von Krediten 3.197.090,00            - 10.695.440,00  10.695.440,00            3.132.059,00            7.563.381,00 -           
260  -  Tilgung von Krediten 4.619.799,58 -           -                           5.982.460,00 -  5.982.460,00 -             5.740.755,19 -           241.704,81               
270  = Saldo aus Finanzierungstätigkeit Zeilen 250 und 260) 1.422.709,58 -       - 4.712.980,00  4.712.980,00          2.608.696,19 -       7.321.676,19 -       
280  - Änderg d. Bestandes an Finanzmitteln(=Zeilen 240 und 270) 12.009.833,52      14.545.410,00 -   3.896.226,00 -  18.441.636,00 -       10.572.924,15 -     7.868.711,85        
290  + Anfangsbestand an Finanzmittel 16.396.308,04          - 18.000.000,00  18.000.000,00            23.366.508,04          5.366.508,04            
300 +/- Saldo aus durchlaufenden Posten 5.039.633,52 -           - - - 1.339.131,62            1.339.131,62            
310  =Liquide Mittel (=Zeilen 280, 290 u. 300) 23.366.508,04      14.545.410,00 -   14.103.774,00                441.636,00 -            14.132.715,51      14.574.351,51      

Anlage 2
Stand: 21.03.2019

Kreis Gütersloh
Gesamtfinanzrechnung 2018

Anlage 21
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Haushaltsrechtliche Bindungen, Bewirtschaftung 

Zweckbindungs, Deckungs- und Übertragbarkeitsregelungen 

Verfügungsbefugnis, Bewirtschaftung 

Die Organisationseinheiten des Kreises bewirtschaften die im Haushalt bereitgestellten Mittel nach 
den Vorschriften der Kreisordnung (KrO), der Gemeindeordnung (GO) sowie der Kommunalhaushalts- 
verordnung (KomHVO). 

Zur sachgerechten Bewirtschaftung des im Haushalt bereitgestellten Finanzbudgets gehört auch, dass 
im Verlauf des Haushaltsjahres erhebliche Abweichungen von dem nach der Haushaltsplanung vor- 
gesehenen Produktergebnis (Zuschussbedarf oder Überschussbudget) der Abteilung Finanzen im 
Vorfeld so früh wie möglich mitzuteilen sind. Abweichungen sind erheblich bei Veränderungen von 
über 50.000 €. In die Abweichungsbetrachtung sind die Haushaltspositionen einzubeziehen, die von 
der Organisationseinheit unmittelbar zu verantworten sind (kenntlich gemacht durch eine Kostenstelle, 
die mit der Organisationsziffer der jeweiligen Abteilung beginnt). 

Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO 

Die Budgetbildung erfolgt grundsätzlich zweistufig: 

Produktbudget Abteilungsbudget 

Daneben bilden die Personalkosten, die Abschreibungen, die Raumkosten sowie die von den Abtei- 
lungen nicht steuerbaren ADV-Produktionskosten gesonderte, für die Gesamtverwaltung definierte 
Budgets. 

Die Gebührenhaushalte Rettungsdienst, Schlachttier- und Fleischuntersuchung stellen ebenfalls eige- 
ne Budgets dar.  

Innerhalb der v. g. definierten Budgets ist, soweit nachfolgend keine Ausnahmen definiert werden, die 
Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. In den 
Gebührenhaushalten sind hier auch die Bewegungen im Zusammenhang mit dem jeweiligen 
Sonderposten Gebührenausgleich zu berücksichtigen. 

Eingesparter Personalaufwand kann für Mehrbedarf im Sachaufwandsbereich grundsätzlich einge- 
setzt werden. 

Mehrerträge innerhalb der Budgets erhöhen unter dem Vorbehalt hier definierter Ausnahmen grund- 
sätzlich die Aufwandsermächtigungen. Umgekehrt vermindern Mindererträge innerhalb eines Budgets 
die dort veranschlagten Aufwandsermächtigungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO). 

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. 

Zweckbindung 

Soweit Erträge auf die Verwendung bestimmter Aufwendungen beschränkt sind, darf eine andere als 
die im Haushalt vorgesehene Mittelverwendung nicht erfolgen. Zudem dürfen mögliche Verbesserun- 
gen beim Saldo von Ertrag und Aufwand nicht zur Deckung von Mehrbedarf in anderen Aufgabenbrei- 
chen verwendet werden. 
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Übertragbarkeit gem. § 22 Abs. 1 KomHVO 

Im Sinne von § 22 Abs. 1, Satz 2 KomHVO wird folgende Regelung getroffen: 

Die im Haushalt veranschlagten Finanzmittel sind grundsätzlich übertragbar (§ 22 Abs. 1 Satz 1 
KomHVO). Über die Übertragung entscheidet der Kämmerer im Rahmen der Aufstellung des Jahres- 
abschlusses. 

Die Übertragung von Haushaltsmitteln orientiert sich insbesondere an folgenden Grundsätzen: 

 Sicherstellung des Haushaltsausgleiches

 Entwicklung der Leistungsziele. Soweit im Haushalt festgeschriebene Leistungsziele in der Rech-
nungsperiode nicht erfüllt werden, die Erreichung dieser Leistungsziele jedoch in der nachfolgen-
den Rechnungsperiode zu erwarten ist, können die dafür erforderlichen Finanzmittel im Rahmen
der Rechnungsübertragung in das Budget des Folgejahres vorgetragen werden.

Die übertragenen Haushaltsermächtigungen bleiben solange verfügbar, bis der Zweck der Veran- 
schlagung der Mittel entfällt oder die v. g. Bewilligungsgrundsätze dagegen sprechen. 

Aufgabenbereich der Option nach dem SGB II 

Für den Aufgabenbereich der Option nach dem SGB II finden die v. g. Regelungen grundsätzlich 
ebenfalls Anwendung, soweit nicht besondere Regelungen aus der mit dem Bund abgeschlossenen 
Verwaltungsvereinbarung, der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) oder 
anderer Rechtsgrundlagen Vorrang haben. 
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Anlagen 
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Übersicht 

31.12.2018 01.01.2020 31.12.2020
1. 0 0 0

1.1 für Investitionen
1.2 zur Liquiditätssicherung 

2.
35.593 51.941 57.090

2.1
2.2
2.3
2.4 31.133 43.192 49.189
2.5 4.460 8.749 7.901

3.
1.332 2.883 2.792 *)

4.

0 0 0
5.

1.229 1.229 1.229
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 8.333 8.333 8.333
7. Sonstige Verbindlichkeiten 8.593 8.593 8.593
8. Erhaltene Anzahlungen 0 0 0
9. Summe aller Verbindlichkeiten 55.080 72.979 78.037

*) = 2.882.624,00 Euro bzw. 2.791.644,00 Euro ausschließlich aus dem zins- und tilgungsfreien Investitionsprogramm
"NRW.BANK.Gute Schule 2020"

Verbindlichkeiten aus Krediten für 
Investitionen

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art
Stand         

am Ende             des 
Vorvorjahres TEUR

Voraussichtlicher 
Stand  zu 

Beginn    des 
Haushaltsjahres 

TEUR

Voraussichtlicher 
Stand  zum 
Ende         des 
Haushaltsjahres 

TEUR

Anleihen

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

von Kreditinstituten
Verbindlichkeiten aus Krediten zur 
Liquiditätssicherung

von verbundenen Unternehmen
von Beteiligungen
von Sondervermögen
vom öffentlichen Bereich
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 Stand am
Voraussichtliche 

Entnahme im Haushalt
Voraussichtlicher 

Stand am

Voraussichtliche 
Entnahme lt. 

Haushaltsplanung 
Voraussichtlicher 

Stand am
01.01.2019 2019 31.12.2019 2020 31.12.2020

Eigenkapital 35.958.067 -1.900.000 34.058.067 -3.400.000 30.658.067
davon:
Allgemeine Rücklage 25.217.732 0 25.217.732 0 25.217.732
Sonderrücklagen 1.000.000 0 1.000.000 0 1.000.000
Ausgleichsrücklage 9.740.335 -1.900.000 7.840.335 -3.400.000 4.440.335

nachrichtlich Angaben nach § 7 II Nr. 3 KomHVO:
2020 2021 2022 2023

Jahresergebnis -3.400.000 -3.400.000 0 0
Eigenkapital 30.600.000 27.200.000 27.200.000 27.200.000
Cash-Flow* 7.800.000 11.100.000 14.600.000 14.500.000
Liquide Mittel 8.000.000 5.900.000 7.400.000 7.000.000

Die Darstellung zeigt, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises (siehe Zeile Jahresergebnis) bis auf einen Sockelbetrag kontinuierlich abgebaut 
wird, um die Städte und Gemeinden hinsichtlich des Kreisumlagebedarfs zu entlasen. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die Höhe des
Eigenkapitals. Dennoch ist die Liquidität des Kreises aus mittelfristiger Sicht gesichert (siehe Zeilen Cash-Flow und Liquide Mittel).
* Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 II Nr. 5 KomHVO)
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 

lfd. 
Nr. 

Bürgschaftsnehmer 
Darlehensnehmer 

(Zweck) 

Ursprungsbetrag 
der Bürgschaft 

Euro 

Kreistags- 
beschluss 

vom 

Ursprungsbetrag 
des Darlehens 

Euro 

Stand der 
Bürgschaftsverpflichtung 

zum 
01.01.2019 

Voraussichtlicher Stand 
der 

Bürgschaftsverpflichtung 
zum 01.01.2020 

Voraussichtlicher Stand 
der 

Bürgschaftsverpflichtung 
zum 31.12.2020 

1 Werkstatt für Behinderte gGmbH, 
Gütersloh 

(Weiterversicherung der Mitarbeiter bei 
Umwandlung der WfB in eine gGmbH) 

-/- 09.12.1989/ 
24.02.1990 

-/- 39.260.779,00 
(Ausgleichsbetrag zum 

31.12.2018, wenn 
Mitgliedschaft geendet 

hätte.) 

41.050.410,00 42.840.041,00 

2 Kreissportbund Gütersloh e.V. 

(Beschäftigung einer Mitarbeiterin) 

-/- 26.06.1993 -/- 315.133,00 
(Ausgleichsbetrag zum 

31.12.2018, wenn 
Mitgliedschaft geendet 

hätte.) 

331.645,00 348.157,00 

3 Verein zur Förderung spastisch 
Gelähmter u. a. Körperbehinderter e.V. 
für den Kreis Gütersloh in Rheda-
Wiedenbrück 

(Einrichtung eines Sonderkindergartens 
in Rheda-Wiedenbrück) 

-/- 26.06.1995 -/-        2.772.960,00 
(Ausgleichsbetrag zum 

31.12.2018, wenn 
Mitgliedschaft geendet 

hätte.) 

3.045.085,00 3.317.210,00 

4 Werkstatt für Behinderte gGmbH, 
Gütersloh 

(Erweiterung der WfB in Gütersloh – 
Ankauf und Umbau Gewerbehalle) 

920.325,38 
+ Schuldendienst 

11.07.1992 920.325,38 0,00 0,00 0,00 

5. Werkstatt für Behinderte gGmbH,
Gütersloh

(Ankauf einer Lagerhalle) 

511.291,88 28.03.1992 511.291,88 248.702,08 234.219,03 0,00 

6. Werkstatt für Behinderte gGmbH,
Gütersloh

(Ausbau des Kiebitzhofes) 

61.355,02 18.02.1995 61.355,02 4.021,29 775,96 0,00 

7. Altenzentrum Wiepeldoorn sowie
Heilpädagogische Kindergärten GmbH
& Co KG

(Neubau Werkstufenschule u. 
Arbeitstrainingsbereich) 

2.900.000,-- 14.10.2004/ 

(KA vom 
18.06.2001) 

2.900.000,-- 1.696.810,80 1.610.090,30 1.523.369,80 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 

lfd. 
Nr. 

Bürgschaftsnehmer 
Darlehensnehmer 
(Zweck) 

Ursprungsbetrag 
der Bürgschaft 

Euro 

Kreistags- 
beschluss 

vom 

Ursprungsbetrag 
des Darlehens 

Euro 

Stand der 
Bürgschaftsverpflichtung 

zum 
01.01.2019 

Voraussichtlicher Stand 
der 

Bürgschaftsverpflichtung 
zum 01.01.2020 

Voraussichtlicher Stand 
der 

Bürgschaftsverpflichtung 
zum 31.12.2020 

8. Altenzentrum Wiepeldoorn sowie
Heilpädagogische Kindergärten GmbH
& Co KG

(Neubau Werkstufenschule u. 
Arbeitstrainingsbereich) 

880.000,-- 14.10.2004/ 

(KA vom 
18.06.2001) 

1.100.000,-- 475.000,00 425.000,00 375.000,00 

9. Altenzentrum Wiepeldoorn sowie
Heilpädagogische Kindergärten GmbH
& Co KG

(Neubau Werkstufenschule u. 
Arbeitstrainingsbereich) 

375.000,-- 14.10.2004/ 

(KA vom 
18.06.2001) 

375.000,-- 170.448,00 153.402,00 136.356,00 

10
. 

Altenzentrum Wiepeldoorn sowie 
Heilpädagogische Kindergärten GmbH 
& Co KG 

(Neubau Werkstufenschule u. 
Arbeitstrainingsbereich) 

3.875.000,-- 14.10.2004/ 

(KA vom 
18.06.2001) 

3.875.000,-- 1.704.504,00 1.534.046,00 1.363.588,00 

11
. 

BIOWEST GmbH 

(Bau einer Biologischen 
Abfallbehandlungsanlage) 

3.243.000,-- 

3.152.110,-- 
90.890,-- 

11.10.2003 10.000.000,-- 

9.719.750,-- 
280.250,-- 

1.859.857,59 
59.987,40 

1.739.866,77 
56.351,80 

1.619.875,95 
52.716,20 

12
. 

Altenzentrum Wiepeldoorn sowie 
Heilpädagogische Kindergärten GmbH 
& Co KG 

(Errichtung einer Werkstatt für 
psychisch behinderte Menschen)  

3.500.000,-- 26.09.2005 2.000.000,-- 0,00 0,00 0,00 

13
. 

Altenzentrum Wiepeldoorn sowie 
heilpädagogische Kindergärten GmbH 
& Co KG 

(Darlehensabsicherung) 

316.550,-- 

(80 %) 

18.06.2007 396.046,69 232.166,35 228.634,08 225.101,81 

14
. 

Flussbett GmbH 
(Tochter der WfbM) 

(Restfinanzierung Bau- u. 
Ausstattungskosten Hotel) 

780.000,-- 22.09.2008 780.000,-- 386.000,00 346.250,00 306.500,00 
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften 

lfd. 
Nr. 

Bürgschaftsnehmer 
Darlehensnehmer 
(Zweck) 

Ursprungsbetrag 
der Bürgschaft 

Euro 

Kreistags- 
beschluss 

vom 

Ursprungsbetrag 
des Darlehens 

Euro 

Stand der 
Bürgschaftsverpflichtung 

zum 
01.01.2019 

Voraussichtlicher Stand 
der 

Bürgschaftsverpflichtung 
zum 01.01.2020 

Voraussichtlicher Stand 
der 

Bürgschaftsverpflichtung 
zum 31.12.2020 

15
. 

Altenzentrum Wiepeldoorn sowie 
heilpädagogische Kindergärten GmbH 
& Co. KG 

(Bau einer integrativen 
Kindertagesstätte) 

900.000,-- 22.09.2008 900.000,-- 445.000,00 398.750,00 352.500,00 

16
. 

Flughafen Paderborn/Lippstadt 
(Anteil Kreis GT: 7,84 %) 
(Darlehensabsicherung) 

376.320,-- 

(80 % v. 7,84 % = 
6,28 %) 

21.06.2010 6.000.000,-- 221.088,00 
(7,84 % von 3.525.000) 

(80 % von 276.360) 

202.272,00 183.456,00 

17
. 

Mensaverein P.-A.-Böckstiegel-
Gesamtschule 

(Darlehensabsicherung) 

48.000,-- 

(80 %) 

21.06.2010 60.000,-- 0,00 0,00 0,00 

18
. 

Forfaitierung PPP-Projekt Rietberg 7.862.519,27 KA vom 
26.04.2004 

7.862.519,27 4.980.298,38 4.686.805,61 4.378.672,21 

19
. 

Altenzentrum Wiepeldoorn sowie 
Heilpädagogische Kindergarten GmbH 
& Co. KG (Darlehnsabsicherung) 

640.000,-- 

(80 %) 

24.09.2012 800.000,-- 555.309,90 

(80 % von 694.137,38) 

540.706,23 526.102,56 

20
. 

Altenzentrum Wiepeldoorn sowie 
Heilpädagogische Kindergarten GmbH 
& Co. KG (Darlehnsabsicherung) 

1.000.000,-- 

(80 %) 

04.03.2013 1.250.000,-- 816.666,78 

(80 % von 1.020.833,48) 

783.333,46 750.000,14 

56.229.322,36 57.367.643,24 58.298.646,67 
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2020 2021 2022 2023 Folgejahre
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

2019 7.190.000 € 7.190 0 0 0 0

2020 5.710.000 € 0 5.120 590 0 0

Summe 12.900.000 € 7.190 5.120 590 0 0

Nachrichtlich:

In der Finanzplanung vorgesehene 10.369 6.001 3.519 2.821 0
Kreditaufnahmen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsplan

des Jahres

Voraussichtlich fällige Auszahlungen
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Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen 
und Kreistagsmitglieder, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören 

Teil A: Geldleistungen 

Nr. Empfänger 

Haushaltsansatz 
2020 

€ 
 

Haushaltsansatz 
2019 

€ 

Ergebnis der 
Jahresrechnung 

2018 
€ 

Erläuterungen 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

CDU-Fraktion 

SPD-Fraktion 

GRÜNE-Fraktion 

FWG-UWG-Fraktion 

AfD-Gruppe 

FDP-Gruppe 

Gruppe DIE LINKE 

53.000,00 

33.500,00 

16.000,00 

12.500,00 

10.000,00 

10.000,00 

10.000,00 

51.400,00 

32.200,00 

15.100,00 

11.850,00 

9.650,00 

9.650,00 

9.650,00 

50.633,13 

31.619,42 

14.047,66 

6.084,43 

9.123,36 

6.141,40 

9.452,51 

Berechnungsschlüssel: 
jährlicher Sockelbetrag: 
Bruttostundenvergütung einer Schreibkraft 
der Entgeltgruppe 8 TVöD 
- CDU: 15 Wo.Std. à 29,14 € = 22.790,40 € 

SPD: 10 Wo.Std. à 29,14 € = 15.193,60 € 
- GRÜNE und FWG-UWG: 

5 Wo.Std. à 29,14 € = 7.596,80 € 

monatl. Betrag nach der Fraktionsstärke:* 
bis Okt. 2020: 89 €; ab Nov. 93 € pro Frakti-
onsmitglied 

Gesamtbetrag 

Haushaltsansatz 

145.000,-- 

145.000,-- 

139.500,-- 

139.500,-- 

127.101,91 

136.500,-- s. Produkt 700; Teilergebnisplan Nr. 16

Für die Schätzung der Aufteilung des Haushaltsansatzes 2020 auf die Fraktionen, Gruppen und ggf. fraktionslosen Mitglieder (Beginn der neuen Wahlperiode ab 01.11.2020) wurden die 
bisherigen Fraktionsstärken etc. zugrunde gelegt. 

* Der Betrag nach der Fraktionsstärke (sog. Pro-Kopf-Betrag) ist an die vom Land NRW festgelegte Entwicklung der Aufwandsentschädigungssätze für Kreistagsmitglieder gekoppelt.
Diese wiederum sind gemäß § 30 Abs. 7 Sätze 2 und 3 Kreisordnung NRW an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten (Verbraucherpreisindex) gekoppelt. Für die zu Beginn der 
neuen Wahlperiode am 01.11.2020 erforderliche Anpassung wird daher von einer Erhöhung der Aufwandsentschädigungen i. H. v. rd. 4 % ausgegangen. 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

CDU-Fraktion 

Zweckbestimmung 
Geldwert 

Erläuterungen Haushaltsjahr 
2020 

€ 

Vorjahr 
2019 

€ 

mehr (+) 
weniger (-) 

€ 

1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft

für die Fraktionsarbeit für
1.1. die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatori-

sche Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbe-
trieb) 

1.2. Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3. Fahrer von Dienstfahrzeugen 

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Frak-

tionssitzungen 

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 

Sonstiges 

 
-
-
-
-
-
 
- 

2.518,18 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.069,32 
-
-
-

2.432,47 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.035,03 
-
-
-

(+) 85,71 

./. 

(+) 34,29 

Die Bereitstellung der Fraktions-
zimmer umfasst nach dem Be-
schluss des Kreistages vom 
24.02.2001 auch die Bereitstel-
lung des Standardmobiliars 
(Schreibtischkombination und 
Besprechungsmöglichkeit) sowie 
die Übernahme der laufenden 
Kosten für Heizung, Strom und 
Reinigung. 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

SPD-Fraktion 

Zweckbestimmung 
Geldwert 

Erläuterungen Haushaltsjahr 
2020 

€ 

Vorjahr 
2019 

€ 

mehr (+) 
weniger (-) 

€ 

1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft

für die Fraktionsarbeit für
1.1. die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatori-

sche Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbe-
trieb) 

1.2. Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3. Fahrer von Dienstfahrzeugen 

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Frak-

tionssitzungen 

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 

Sonstiges 

 
-
-
-
-
-
 
- 

2.518,18 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.069,32 
-
-
-

2.432,47 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.035,03 
-
-
-

(+) 85,71 

./. 

(+) 34,29 

Die Bereitstellung der Fraktions-
zimmer umfasst nach dem Be-
schluss des Kreistages vom 
24.02.2001 auch die Bereitstel-
lung des Standardmobiliars 
(Schreibtischkombination und 
Besprechungsmöglichkeit) sowie 
die Übernahme der laufenden 
Kosten für Heizung, Strom und 
Reinigung. 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

GRÜNE-Fraktion 

Zweckbestimmung 
Geldwert 

Erläuterungen Haushaltsjahr 
2020 

€ 

Vorjahr 
2019 

€ 

mehr (+) 
weniger (-) 

€ 

1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft

für die Fraktionsarbeit für
1.1. die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatori-

sche Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbe-
trieb) 

1.2. Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3. Fahrer von Dienstfahrzeugen 

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Frak-

tionssitzungen 

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 

Sonstiges 

 
-
-
-
-
-
 
- 

2.518,18 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.069,32 
-
-
-

2.432,47 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.035,03 
-
-
-

(+) 85,71 

./. 

(+) 34,29 

Die Bereitstellung der Fraktions-
zimmer umfasst nach dem Be-
schluss des Kreistages vom 
24.02.2001 auch die Bereitstel-
lung des Standardmobiliars 
(Schreibtischkombination und 
Besprechungsmöglichkeit) sowie 
die Übernahme der laufenden 
Kosten für Heizung, Strom und 
Reinigung. 
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Zuwendungen an Fraktionen 
Teil B: Geldwerte Leistungen 

FWG-UWG-Fraktion 

Zweckbestimmung 
Geldwert 

Erläuterungen Haushaltsjahr 
2020 

€ 

Vorjahr 
2019 

€ 

mehr (+) 
weniger (-) 

€ 

1 2 3 4 5 
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft

für die Fraktionsarbeit für
1.1. die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatori-

sche Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbe-
trieb) 

1.2. Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 
1.3. Fahrer von Dienstfahrzeugen 

2. Bereitstellung von Fahrzeugen

3. Bereitstellung von Räumen
3.1 für die Fraktionsgeschäftstelle 
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Frak-

tionssitzungen 

4. Bereitstellung einer Büroausstattung
4.1 Büromöbel und -maschinen 
4.2 sonstiges Büromaterial 

5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 

Sonstiges 

 
-
-
-
-
-
 
- 

2.518,18 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.069,32 
-
-
-

2.432,47 
⇑ 
⇑ 

276,56 
- 

1.035,03 
-
-
-

(+) 85,71 

./. 

(+) 34,29 

Die Bereitstellung der Fraktions-
zimmer umfasst nach dem Be-
schluss des Kreistages vom 
24.02.2001 auch die Bereitstel-
lung des Standardmobiliars 
(Schreibtischkombination und 
Besprechungsmöglichkeit) sowie 
die Übernahme der laufenden 
Kosten für Heizung, Strom und 
Reinigung. 
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• Gesellschaft zur Entsorgung von Abfällen
 Kreis Gütersloh mbH (GEG) 

Lagebericht 

Bilanz  

Gewinn- und Verlustrechnung 

• ECOWEST Entsorgungsverbund Westfalen GmbH

• BIOWEST Biologische Abfallbehandlung
Westfalen GmbH
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